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- Nichtamtliche Lesefassung- 
 

Mit Auszügen aus den Allgemeinen Bestimmungen für Masterstudiengänge an der Philipps-Universität 
Marburg vom 13. September 2010 (Amtliche Mitteilungen der Philipps-Universität Marburg, 
Nr. 52/2010) in der jeweils gültigen Fassung. 
 

Die Rechtsverbindlichkeit der Studien- und Prüfungsordnung, veröffentlicht in den Amtlichen 
Mitteilungen der Philipps-Universität, bleibt davon unberührt. 

 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs „Gesellschaftswissenschaften und Philosophie“ der Phi-

lipps-Universität Marburg hat gemäß § 50 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz (HessHG) in der 

Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBI. 2021, S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-

setzes vom 29. Juni 2023 (GVBI. S. 456, 472), am 31. Januar 2024 die folgende Studien- und 

Prüfungsordnung beschlossen: 

 

 

Studien- und Prüfungsordnung 

für den 

Masterstudiengang 

 

„Soziologie: Gesellschaftliche Ordnungen im Wandel“ 

 

mit dem Abschluss 

„Master of Arts (M.A.)“ 

 

der Philipps-Universität Marburg  

vom 31. Januar 2024 

 

 

Veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen der Philipps-Universität (Nr. 32/2024) am 05.04.2024 
                                                                                                                     und (Nr. 49/2024) am 18.07.2024 

 

Fundstelle: https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/amtliche-mitteilungen/jahrgang-2024/32-2024.pdf 

https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/amtliche-mitteilungen/jahrgang-2024/49-2024.pdf 

 

https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/amtliche-mitteilungen/jahrgang-2024/32-2024.pdf
https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/amtliche-mitteilungen/jahrgang-2024/49-2024.pdf


 2 

Inhaltsverzeichnis 

 

I. Allgemeines ............................................................................................................................................................. 3 
§ 1 Geltungsbereich............................................................................................................................. 3 
§ 2 Ziele des Studiums ........................................................................................................................ 3 
§ 3 Mastergrad ..................................................................................................................................... 4 

II. Studienbezogene Bestimmungen .................................................................................................................... 4 
§ 4 Zugangsvoraussetzungen ............................................................................................................. 4 
§ 5 Studienberatung ............................................................................................................................ 5 
§ 6 Studium: Aufbau, Inhalte, Studienverlaufsplan und Informationen ............................................... 5 
§ 7 Allgemeine Regelstudienzeit, Exzellenzförderung und Studienbeginn ......................................... 7 
§ 8 Studienaufenthalte im Ausland ...................................................................................................... 7 
§ 9 Strukturvariante des Studiengangs ............................................................................................... 8 
§ 10 Module und Leistungspunkte ......................................................................................................... 8 
§ 11 Praxismodule und Profilmodule ..................................................................................................... 8 
§ 12 Modul- und Veranstaltungsanmeldung sowie Modul- und Veranstaltungsabmeldung ................. 9 
§ 13 Zugang zu Wahlpflichtmodulen oder Lehrveranstaltungen mit begrenzten 

Teilnahmemöglichkeiten .......................................................................................................................... 10 
§ 14 Studiengangübergreifende Modulverwendung ............................................................................ 10 
§ 15 Studienleistungen ........................................................................................................................ 10 

III.  Prüfungsbezogene Bestimmungen ............................................................................................................... 11 
§ 16 Prüfungsausschuss ..................................................................................................................... 11 
§ 17 Aufgaben des Prüfungsausschusses und der Prüfungsverwaltung ............................................ 11 
§ 18 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer ........................................................ 12 
§ 19 Anerkennung von Studienleistungen und Prüfungsleistungen .................................................... 12 
§ 20 Modulliste, Import- und Exportmodulliste sowie Modulhandbuch ............................................... 13 
§ 21 Prüfungen .................................................................................................................................... 14 
§ 22 Prüfungsformen und -dauern, Bearbeitungszeiten, Umfänge ..................................................... 14 
§ 23 Masterarbeit ................................................................................................................................. 16 
§ 24 Prüfungstermine, Prüfungsanmeldung und Prüfungsabmeldung ............................................... 17 
§ 25 Zeitliche Vorgaben zur Erbringung von Leistungen .................................................................... 19 
§ 26 Familienförderung, Nachteilsausgleich und informelles Teilzeitstudium ..................................... 19 
§ 27 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß................................................................. 20 
§ 28 Leistungsbewertung und Notenbildung ....................................................................................... 20 
§ 29 Freiversuch .................................................................................................................................. 20 
§ 30 Wiederholung von Prüfungen ...................................................................................................... 22 
§ 31 Verlust des Prüfungsanspruchs und endgültiges Nichtbestehen ................................................ 22 
§ 32 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen ........................................................................................... 22 
§ 33 Zeugnis ........................................................................................................................................ 22 
§ 34 Urkunde ....................................................................................................................................... 23 
§ 35 Diploma Supplement ................................................................................................................... 23 
§ 36 Transcript of Records und vollständiger Leistungsnachweis ...................................................... 23 

IV. Schlussbestimmungen ...................................................................................................................................... 24 
§ 37 Einsicht in die Prüfungsunterlagen .............................................................................................. 24 
§ 38 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen ............................................................................ 24 

Anlage 1: Exemplarischer Studienverlaufsplan .................................................................................................. 25 

Anlage 2: Modulliste................................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Anlage 3: Importmodulliste ....................................................................................................................................... 35 

Anlage 4: Exportmodulliste................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Anlage 5: Praktikumsordnung ................................................................................................................................. 41 

  



 3 

I. Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt ergänzend zu den Allgemeinen Bestimmungen für 

Masterstudiengänge an der Philipps-Universität Marburg vom 13. September 2010 (Amtliche Mit-

teilungen der Philipps-Universität Marburg, Nr. 52/2010) in der jeweils gültigen Fassung – nach-

folgend Allgemeine Bestimmungen genannt – Ziele, Inhalte, Aufbau und Gliederung des Studiums 

sowie Anforderung und Verfahren der Prüfungsleistungen im Studiengang „Soziologie: Gesell-

schaftliche Ordnungen im Wandel“ mit dem Abschluss „Master of Arts (M.A.)“. 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Der Masterstudiengang „Soziologie: Gesellschaftliche Ordnungen im Wandel“ ist ein for-
schungsorientierter Studiengang. Der Masterstudiengang soll Studierende des Bachelorstudien-
gangs Soziologie oder vergleichbarer sozialwissenschaftlicher B.A.-Studiengänge zu einer voll-
wertigen, akademischen Qualifizierung im Fach Soziologie weiterführen und stellt den Zugang zur 
Promotion für den gestuften Studienweg her. 
Das auf vier Semester ausgelegte Studium umfasst: 

- die Entwicklung analytischer Fähigkeiten zur fundierten Rezeption soziologischer Theorie 
und aktueller wissenschaftlicher Diskussionen, Problemstellungen und Forschungs-
schwerpunkte der internationalen Soziologie in Bezug auf Mechanismen der Ordnungsbil-
dung, -stabilisierung und -auflösung; 

- die Vermittlung von Kompetenzen zur Anwendung methodischen Fachwissens, (Metho-
dologie und Methoden der empirischen Sozialforschung und Sozialstrukturanalyse; insbe-
sondere in vergleichender Perspektive); die Vertiefung der Fähigkeiten zum selbstständi-
gen Konzipieren, Planen und Umsetzen von Forschungsvorhaben; insbesondere die for-
schungsnahe Hinführung und Befähigung zur Planung einer Promotion. 

(2) Zur Erreichung dieses Qualifikationsprofils zielt das Studium auf die Entwicklung und Förde-
rung folgender fachübergreifender Kompetenzen: 

- analytische Kompetenz als Fähigkeit zur kritischen und systematischen Auseinanderset-
zung mit den Annahmen und Aussagen soziologischer Theorieansätze und der empiri-
schen Forschung; 

- soziale Kompetenz als Fähigkeit, sich in andere wissenschaftliche, politische, kulturelle 
und lebensweltliche Positionen hineinversetzen zu können, eigene Positionen der Kritik 
aussetzen und relativieren zu können sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit in Projekt- und 
Arbeitsgruppen; 

- Sprach- und Kommunikationskompetenz in deutscher und englischer Sprache (Umgang 
mit Fachterminologie, wissenschaftliches Präsentieren und Schreiben); internationale An-
schlussfähigkeit der Lehrinhalte, die zu einer Berufs- und Forschungsorientierung über na-
tionale Grenzen hinweg befähigt und ermutigt; 

- Informationssuch- und -Verarbeitungskompetenz als Fähigkeit, Informationsbedarf zu er-
kennen, Informationsressourcen suchen und verwenden zu können, um dann die gefun-
denen Informationen einschätzen und verarbeiten zu können; 

- Organisations- und Medienkompetenz als Fähigkeit, eine wissenschaftliche Aufgabe unter 
Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen in einem vorgegebenen Zeit-
raum planen und umsetzen sowie unter Zuhilfenahme angemessener Medien und Metho-
den moderieren und präsentieren zu können. 

(3) Der Ausbildung dieser Qualifikationen, Kenntnisse und Fähigkeiten sind neben den Lerninhal-

ten vor allem die Lehr- und Lernformen verpflichtet. Die Didaktik des Studiengangs orientiert sich 

an den Prinzipien des aktiven, dialogischen und problemorientierten Lehrens und Lernens, ver-

mittelt über die Methodik selbstständiger und angeleiteter Eigenarbeit sowie eigenverantwortlicher 

Kleingruppenarbeit und Projektstudienphasen. 
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(4) Die Ausbildung qualifiziert in erster Linie für Forschung und Lehre an Universitäten und Fach-

hochschulen sowie anderen sozialwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen. 

(5) Eine praxis- und berufsfeldbezogene Studienorientierung wird ermöglicht; sie wird aber nicht 

für einzelne Berufsfelder standardisiert vorgegeben, sondern muss von den Studierenden selbst 

vorgenommen werden. Je nach Schwerpunktsetzung im Bereich der Wahlpflichtmodule können 

sich die Studierenden auch für praxisorientierte Tätigkeiten in folgenden Berufsfeldern qualifizie-

ren: 

- selbstständige Mitarbeit in wissenschaftlicher Forschung und Lehre 

- empirische Sozial-, Markt- und Meinungsforschung, 

- Personalplanung und Personalentwicklung, 

- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, 

- Planung und Beratung im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Sektor, 

- Verbandsarbeit und Erwachsenenbildung in Organisationen politischer, sozialer und kul-

tureller Interessenvertretung, 

- Entwicklungshilfe und Entwicklungspolitik. 

(6) Während des Studiums werden durch Fachstudienberatung Anregungen, Informationen und 

Entscheidungskriterien für berufliche und wissenschaftliche Karriereplanung vermittelt. 

§ 3 Mastergrad 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle gemäß § 6 vorgesehenen Module erfolgreich ab-

solviert wurden.  

(2) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums gemäß Abs. 1 verleiht der Fachbereich Gesell-

schaftswissenschaften und Philosophie den akademischen Grad „Master of Arts (M.A.)“. 

II. Studienbezogene Bestimmungen 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Allgemeine Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang ist der Nachweis des Abschlus-

ses eines fachlich einschlägigen Bachelorstudienganges im Bereich Sozialwissenschaften/Sozi-

ologie oder der Nachweis eines vergleichbaren in- oder ausländischen berufsqualifizierenden 

Hochschulabschlusses. Der Studiengang nach Satz 1 muss mit einer Gesamtbewertung von min-

destens 3,0 abgeschlossen worden sein.  

Eine Einschlägigkeit liegt vor, wenn im Studiengang einschlägige sozialwissenschaftliche oder 

soziologische Module im Umfang von mindestens 48 Leistungspunkten (LP) absolviert worden 

sind; hiervon Kenntnisse der Methoden der empirischen Sozialforschung im Umfang von mindes-

tens 6 Leistungspunkten (LP). Ein fachlich einschlägiger Studiengang liegt bereits bei einem ein-

schlägigen Nebenfachteilstudiengang mit mindestens 48 LP vor. 

Liegt bei Bewerbungsschluss noch kein Abschlusszeugnis mit einer Gesamtnote vor, kann eine 

Einschreibung unter Vorbehalt erfolgen. Voraussetzung ist bei einem zugrunde liegenden Ba-

chelorstudium mit einem Umfang von 180 Leistungspunkten, dass ein Nachweis über bestandene 

Modulprüfungen bzw. Modulteilprüfungen im Umfang von mindestens 80% der für den betreffen-

den Bachelorabschluss erforderlichen Leistungspunkte erbracht wird. Der Nachweis muss eine 

Durchschnittsnote enthalten, die auf der Basis der benoteten Modulprüfungen und Modulteilprü-

fungen im Rahmen der nachgewiesenen 80% der für den Bachelorabschluss erforderlichen Leis-

tungspunkte ermittelt worden ist. Eine Einschreibung kann nur unter dem Vorbehalt erfolgen, dass 

alle Studien- und Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums vor Beginn des Masterstudiums 

(Stichtag 30.09. bei Beginn des Masterstudiums zum Wintersemester) erbracht worden sind und 

der Nachweis des Abschlusszeugnisses bis zum Ende des Vorlesungszeitraums des ersten Fach-

semesters geführt wird. 

(2) Über die Frage der fachlichen Einschlägigkeit des Vorstudiums i. S. des Abs. 1 entscheidet 

der Prüfungsausschuss (§ 16). 
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(3) Der Prüfungsausschuss (§ 16) entscheidet ferner über das Vorliegen der geforderten Leis-

tungspunkte gemäß Abs. 1. 

(4) Über die Frage der Vergleichbarkeit des Hochschulabschlusses i. S. des Abs. 1 entscheidet 

der Prüfungsausschuss (§ 16). 

(5) Als besondere Zugangsvoraussetzungen sind Kenntnisse in der englischen Sprache gemäß 

Sprachniveau B2 des „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ des Euro-

parates nachzuweisen.  

(6) Neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang kann die Teilnahme an 

einzelnen Modulen oder Modulteilen von der Erfüllung spezifischer Modulzugangsvoraussetzun-

gen abhängig gemacht werden. In diesem Fall sind die Voraussetzungen in der Modulliste (Anlage 

2) unter „Voraussetzungen für die Teilnahme“ aufgeführt.  

(7) Besonders leistungsstarken Bachelorstudierenden kann die Absolvierung von Modulen aus 

einem konsekutiven Masterstudiengang nach Maßgabe der vorhandenen Kapazitäten gestattet 

werden. Es können das Basismodul oder eines der Wahlpflichtmodule des Masterstudiengangs 

im Umfang von insgesamt maximal 12 LP absolviert werden. Die erbrachten Leistungen sind im 

Masterstudiengang auf Antrag unter Vorlage entsprechender Nachweise anzuerkennen. 

§ 5 Studienberatung 

Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Allgemeine Studienberatung (ZAS) der 

Philipps-Universität Marburg. Die Fachstudienberatung wird in der Regel durch die Professorin-

nen und Professoren oder von beauftragten Personen wahrgenommen.  

§ 6 Studium: Aufbau, Inhalte, Studienverlaufsplan und Informationen 

(1) Der Masterstudiengang „Soziologie: Gesellschaftliche Ordnungen im Wandel“ gliedert sich in 

die Studienbereiche „Studienbereich I: Basis“, „Studienbereich II: Aufbau- und Vertiefung“, „Stu-

dienbereich III: Profilmodule sowie Praxis- und Berufsfeldorientierung“ und „Studienbereich IV: 

Abschlussbereich“. 

(2) Der Studiengang besteht aus Modulen, die den verschiedenen Studienbereichen gemäß 

Abs. 1 zugeordnet sind. Aus den Zuordnungen der Module, dem Grad ihrer Verbindlichkeit sowie 

dem kalkulierten studentischen Arbeitsaufwand (workload) in Leistungspunkten (LP) ergibt sich 

folgender Studienaufbau: 

 Pflicht [PF] / 

Wahlpflicht 

[WP] 

Leistungs-

punkte 

Erläuterung 

Studienbereich I: Basis  12  

Einführung: Theorien und Methoden der Ord-

nung 

PF 12  

Studienbereich II: Aufbau- und Vertiefung  60  

Etablierte Ordnungen im räumlichen und zeitli-

chen Vergleich 

WP 12  

Ordnung als Prozess: Interaktions- und Bezie-

hungsdynamiken 

WP 12  

Bedrohte Ordnungen: Krisen, Unsicherheit, Ri-

siko 

WP 12  

Ökologische Ordnungen: Gesellschaft zwischen 

Natur und Kultur 

WP 12  

Vertiefung Forschungsmethoden WP 12  

Projektarbeit I WP 12  
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Projektarbeit II WP 12  

Soziologie (MA) Global I – study abroad   WP 6  

Soziologie (MA) Global II – study abroad WP 6  

Studienbereich III: Profilmodule sowie Praxis- 

und Berufsfeldorientierung 

 24  

Forschungs- oder Berufsfeldorientierung PF 12  

Forschungsorientierte Berufspraxis WP 12  

Wissenschaftsmanagement WP 12  

      Profilmodule (gem. Anlage 3: Importmodule) WP 12  

Soziologie (MA) International I – study abroad  WP 6  

Soziologie (MA) International II – study abroad  WP 6  

Studienbereich IV: Abschlussbereich  24  

Masterarbeit PF 24  

Summe  120  

 

(3) Der Studienbereich I „Basis“ dient der Einführung in den Masterstudiengang sowie der Weiter-

entwicklung fortgeschrittener und eigenständiger Theorie- und Forschungsarbeit in der Soziolo-

gie, insbesondere bezogen auf theoretische, methodologische und methodische Ansätze und ihre 

jeweiligen Antworten auf das Problem sozialer Ordnung in unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Kontexten. Dies beinhaltet: die Befähigung zu einer angemessenen Auswahl von Theorien in em-

pirischen Forschungsprozessen und eigenständiger Entwicklung gegenstandsbezogener Theo-

rien mittlerer Reichweite; den Erwerb fortgeschrittener Kenntnisse theoretischer Ansätze mit Fo-

kus auf die aktuelle Theorieentwicklung in der nationalen und internationalen Soziologie; die Fä-

higkeit zur wissenschaftshistorischen Einordnung und zum systematischen Vergleich zentraler 

Paradigmen des Faches; vertiefte Kenntnisse in exemplarisch behandelten Theorien; Kenntnis 

von Verfahren der multivariaten Analyse quantitativer Daten einschließlich ihrer mathematischen 

und wissenschaftstheoretischen Grundlagen; Kenntnis und Anwendung von Verfahren zur Erhe-

bung und Auswertung qualitativer Daten zur Rekonstruktion gesellschaftlicher Ordnungsformen. 

(4) Der Studienbereich II „Aufbau- und Vertiefung“ dient der Analyse von gesellschaftlichen Ord-

nungen in historischer und gegenwartsbezogener Perspektive. Schwerpunkte sind: internationaler 

und historischer Gesellschaftsvergleich, Diagnostiken und Szenarien bedrohter Ordnung, Sozio-

logie des Risikos und der Sicherheit, ökologische (Neu-)Ordnungen, prozess-soziologische An-

sätze in unterschiedlichen empirischen Forschungsfeldern (z.B. Migration, Geschlecht, Lebens-

stil, Raum), Aushandlungsprozesse in Milieus und Organisationen, mediatisierte Praktiken und 

mediale Diskurse. Hier soll eine eigene fachliche Vertiefung vorgenommen werden, auch mit Blick 

auf selbstständige Mitarbeit in soziologischer Forschung und Lehre. Dies beinhaltet auch die ei-

genständige Umsetzung der im Basisbereich erworbenen Kompetenzen: Bearbeitung einer Fra-

gestellung unter Berücksichtigung theoretischer, methodologischer und methodischer Ansätze, 

Analyse eines Phänomens sozialer Ordnung, Erarbeitung einer kritischen Reflexion des aktuellen 

Forschungsstandes der nationalen und internationalen Soziologie im ausgewählten Themenbe-

reich, eigenständige Theorie- und Forschungsarbeit, bei empirischen Projekten: Generierung und 

Überprüfung von Hypothesen, der Methodenwahl und Gestaltung von Forschungsdesigns, Aus-

wahl und Konstruktion adäquater Datenerhebungsinstrumente, Anwendung fortgeschrittener Ver-

fahren der Datenanalyse im Bereich qualitativer und quantitativer Forschung. 

(5) Der Studienbereich III „Profilmodule sowie Praxis- und Berufsfeldorientierung“ dient der Er-

gänzung und Erweiterung der Kenntnisse und Kompetenzen der Studierenden in zusätzlichen 

sozialwissenschaftlichen oder daran angrenzenden Wissenschaftsfeldern, insbesondere auch 

hinsichtlich der Spezialisierung auf bestimmte Berufsfelder. Das obligatorische Forschungs- oder 
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Berufspraktikum zielt darauf, die im Studium erworbenen Kompetenzen hinsichtlich der Anwen-

dung in der (Forschungs-)Praxis zu reflektieren und eine eigene berufsbiographische Perspektive 

zu entwickeln. 

(6) Der Studiengang ist eher forschungsorientiert. 

(7) Die beispielhafte Abfolge des modularisierten Studiums wird im Studienverlaufsplan (vgl. An-

lage 1) dargestellt.  

(8) Allgemeine Informationen und Regelungen in der jeweils aktuellen Form sind auf der studien-

gangbezogenen Webseite unter  

http://www.uni-marburg.de/fb03/studium/studiengaenge/ma-sozfo  

hinterlegt. Dort sind insbesondere auch das Modulhandbuch und der Studienverlaufsplan einseh-

bar. Des Weiteren ist eine Liste des aktuellen Im- bzw. Exportangebotes des Studiengangs ver-

öffentlicht.  

(9) Die Zuordnung der einzelnen Veranstaltungen zu den Modulen des Studiengangs ist aus dem 

Vorlesungsverzeichnis der Philipps-Universität Marburg, welches auf der Homepage der Univer-

sität zur Verfügung gestellt wird, ersichtlich. 

§ 7 Allgemeine Regelstudienzeit, Exzellenzförderung und Studienbeginn 

(1) Die allgemeine Regelstudienzeit für den Masterstudiengang „Soziologie: Gesellschaftliche 

Ordnungen im Wandel“ beträgt 4 Semester. Auf Grundlage dieser Studien- und Prüfungsordnung 

stellt der Fachbereich ein Lehrangebot sicher, dass es den Studierenden ermöglicht, alle zum 

Bestehen des Studiums notwendigen Leistungen einschließlich der Anfertigung der Abschlussar-

beit in der allgemeinen Regelstudienzeit wahrzunehmen. 

(2) Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden. 

§ 8 Studienaufenthalte im Ausland 

(1) Ein freiwilliges Auslandsstudium von einem Semester kann ohne Studienzeitverlängerung in 

den Studienverlauf integriert werden. Hierfür ist der Zeitraum des dritten Semesters vorgesehen. 

Die gemäß Studienverlaufsplan (Anlage 1) für diesen Zeitraum vorgesehenen Module sind be-

sonders gut geeignet, um an ausländischen Hochschulen absolviert und für das Studium an der 

Philipps-Universität Marburg anerkannt zu werden.  

(2) Über verschiedene Zielhochschulen sowie über Praktikumsmöglichkeiten im Ausland, die fach-

lichen Anforderungen, Anerkennungsmöglichkeiten sowie Fördermöglichkeiten beraten die Aus-

landsstudienberatung des Fachbereichs sowie die für das Auslandsstudium zuständigen Dienst-

stellen der Philipps-Universität Marburg. 

(3) Die Studierenden schließen mit ihrem Fachbereich und der ausländischen Gasthochschule 

vor dem Auslandsaufenthalt einen Studienvertrag (Learning Agreement) ab. In einem solchen 

Learning Agreement sind das im Ausland zu absolvierende Studienprogramm sowie die bei er-

folgreichem Abschluss eines Moduls bzw. einer Lehrveranstaltung zu vergebenden Leistungs-

punkte festzulegen. Die Studierenden stimmen zu, das vereinbarte Studienprogramm an der 

Gasthochschule als festen Bestandteil des Studiums zu absolvieren, der Fachbereich erkennt die 

erbrachten Leistungen an.  

Das Learning Agreement ist für die Beteiligten bindend. Für den Abschluss von Learning Agree-

ments ist maßgeblich, dass die anvisierten Lernergebnisse und Kompetenzen weitgehend über-

einstimmen. Eine Übereinstimmung der Inhalte ist nicht erforderlich.  

(4) In begründeten Ausnahmefällen kann das Learning Agreement vor und während des Aus-

landsaufenthaltes auf Antrag der Studierenden im Einverständnis mit dem Fachbereich abgeän-

dert bzw. angepasst werden. Die Zustimmung der ausländischen Gasthochschule ist erforderlich. 

http://www.uni-marburg.de/fb03/studium/studiengaenge/ma-sozfo
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(5) Abweichungen von den im Learning Agreement getroffenen Vereinbarungen werden nach-

träglich nur dann gestattet, wenn sie von den Studierenden nicht zu verantworten sind und eine 

entsprechende Dokumentation vorgelegt wird. 

§ 9 Strukturvariante des Studiengangs 

Der Masterstudiengang „Soziologie: Gesellschaftliche Ordnungen im Wandel“ entspricht der 

Strukturvariante eines „Ein-Fach-Studiengangs“. 

§ 10 Module und Leistungspunkte 

Es gelten die Regelungen des § 10 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 10 Module und Leistungspunkte  

(1) Das Lehrangebot wird in modularer Form angeboten. Jedes Modul ist originär in einer Studien- und Prü-

fungsordnung geregelt und kann in weitere Studien- und Prüfungsordnungen als Importmodul übernommen wer-

den. 

(2) Entsprechend ihres Verpflichtungsgrads werden Module als Pflicht- und Wahlpflichtmodule bezeichnet. 

Pflichtmodule können nur vorgesehen werden, wenn sie in ausreichender Platzanzahl für alle Studierenden an-

geboten werden. Entsprechend ihrer Niveaustufen und didaktischen Funktion werden Module zusätzlich folgen-

dermaßen gekennzeichnet: 

a) Basismodule,  
b) Aufbaumodule,  
c) Vertiefungsmodule,  
d) Praxismodule, § 11 Abs. 1,  
e) Profilmodule, § 11 Abs. 3,  
f) Abschlussmodule, § 23 Abs. 1.  

(3) Der Arbeitsaufwand der Studierenden wird durch Leistungspunkte (LP) nach dem European Credit Transfer 

and Accumulation System (ECTS) dargestellt. Ein Leistungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der 

Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 bis höchstens 30 Zeitstunden. Die Festlegung des konkre-

ten Stundenwerts eines Studiengangs erfolgt jeweils in dem Modulhandbuch, siehe §§ 6 Abs. 3 und 20 Abs. 5f. 

(4) Der Gesamtaufwand zum Erreichen der Ziele eines Semesters beträgt i. d. R. 30 LP. Abweichungen im 

Rahmen von bis zu 3 LP sind möglich, sollten aber innerhalb eines Studienjahres ausgeglichen werden. Für eine 

ausgewogene Arbeitsbelastung über den Studienverlauf hin ist Sorge zu tragen. 

(5) Im Interesse der Studierbarkeit soll ein Modul im Regelfall 6 LP oder 12 LP umfassen; dies gilt insbesondere 

für Module, die in einem Austauschverhältnis mit anderen Studiengängen stehen. Bei abweichenden Modulgrö-

ßen muss die Modulgröße durch 3 teilbar sein; Ausnahmen können bei zwingenden externen Vorgaben, bei-

spielsweise durch Fachgesellschaften, vorgesehen werden. Module im Umfang von 3 LP sind zu vermeiden und 

nur in begründeten Ausnahmefällen unter Wahrung einer adäquaten und belastungsangemessenen Prüfungs-

dichte von maximal 6 Prüfungen pro Semester möglich. 

(6) Module erstrecken sich über ein, maximal zwei Semester. Erstrecken sich Module über zwei Semester, müs-

sen die zugehörigen Lehrveranstaltungen in unmittelbar aufeinander folgenden Semestern angeboten werden 

und besucht werden können. 

(7) Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten ist der erfolgreiche Abschluss des gesamten Moduls.  

(8) Die Teilnahme an einem Modul kann vom Bestehen anderer Module abhängig gemacht werden. Um größere 

Flexibilität in Bezug auf die individuelle Studienplanung zu erhalten und dennoch einen Studienabschluss inner-

halb der Regelstudienzeit zu unterstützen, sind nur unabdingbare Teilnahmevoraussetzungen zu definieren. 

(9) Module über den vorgesehenen LP-Umfang des Studiums hinaus sind nicht vorgesehen und werden nicht 

ausgewiesen. 

§ 11 Praxismodule und Profilmodule 

(1) Im Rahmen des Masterstudiengangs „Soziologie: Gesellschaftliche Ordnungen im Wandel“ ist 
ein verpflichtendes Praxismodul („Forschungs- oder Berufsfeldorientierung“) als internes oder ex-
ternes Praxismodul im Studienbereich „Studienbereich III: Profilmodule sowie Praxis- und Berufs-
feldorientierung“ gemäß § 6 dieser Studien- und Prüfungsordnung vorgesehen. Soweit Studie-
rende trotz Bemühens keine Praktikumsstelle finden, bemüht sich der Fachbereich, in einem an-
gemessenen Zeitrahmen eine geeignete externe Praktikumsstelle zu vermitteln. Scheitert dieses 
Bemühen, kann stattdessen ein externes Praktikum durch ein nicht gewähltes Wahlpflichtmodul 
aus dem Studienbereich II „Aufbau- und Vertiefungsmodule“ oder III „Profilmodule sowie Praxis- 
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und Berufsfeldorientierung“ ersetzt werden oder im Rahmen der vorhandenen Ressourcen ein 
internes Praktikum absolviert werden. Im Studienbereich III: Profilmodule sowie Praxis- und Be-
rufsfeldorientierung wird zusätzlich ein externes Praxismodul als Wahlpflichtmodul, angeboten 
(Forschungsorientierte Berufspraxis). Soweit Studierende trotz Bemühens keine Praktikumsstelle 
finden, kann ein externes Praktikum durch ein nicht gewähltes Wahlpflichtmodul aus dem Studi-
enbereich III „Profilmodule sowie Praxis- und Berufsfeldorientierung“ ersetzt werden. 

Über das Modulhandbuch hinaus werden nähere Bestimmungen für die Durchführung externer 

Praxismodule durch die Praktikumsordnung getroffen. 

(2) Besonderes studentisches Engagement in der Selbstverwaltung oder eine vergleichbare Akti-

vität, die der allgemeinen Arbeitsmarktbefähigung dient (etwa die Teilnahme an Fachtagungen), 

kann unter Vorlage von entsprechenden Nachweisen und einem Lernportfolio (39.600 - 45.000 

Zeichen/22-25 Seiten) im Modul „Wissenschaftsmanagement“ mit 12 Leistungspunkten angerech-

net werden. Der Umfang der Leistung beträgt eine bis zwei Wochen (i. S. einer reinen Prüfungs-

dauer). Der Gesamtzeitraum, der zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt wird, soll eine größere 

Zeitspanne umfassen. 

(3) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 11 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 11 Praxismodule und Profilmodule 

(1) Zur Verbesserung der Arbeitsmarktbefähigung können Studiengänge interne und externe Praxismodule vor-

sehen. Externe Praxismodule sind in der Regel unbenotet und werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 

bewertet, interne Praxismodule sind in der Regel benotet. Nähere Bestimmungen zum externen Praktikum kön-

nen über die Modulbeschreibung hinaus in einer Praktikumsordnung als Anlage zur Studien- und Prüfungsord-

nung getroffen werden.  

(2) Wenn der oder die Studierende trotz Bemühens keine Praktikumsstelle gefunden hat, kann der Fachbereich 

in einem angemessenen Zeitrahmen eine geeignete externe Praktikumsstelle vermitteln. Stattdessen oder er-

gänzend kann der Fachbereich gewährleisten, dass gleichwertige Module (interne Angebote) wahrgenommen 

werden können, die in Bezug auf die zu vermittelnden Kompetenzen und in den Bewertungsmodalitäten (be-

notet/unbenotet) mit dem Praktikumsmodul abgestimmt sind.  

(3) Neben den fachlichen Modulen sollen die Studiengänge Profilmodule vorsehen, die der Persönlichkeitsbil-

dung der Studierenden oder der allgemeinen Arbeitsmarktbefähigung dienen. Diese Module können im Rahmen 

des Studiengangs oder ggf. im Rahmen anderer Studiengänge oder außerhalb von Studiengängen (z. B. im 

Sprachenzentrum, Hochschulrechenzentrum) absolviert werden. Profilmodule können auch aus zentralen und 

dezentralen Angeboten des Bereichs Marburg Skills nach der Studien- und Prüfungsordnung für die Studienbe-

reiche Marburg Skills und Interdisziplinarität in Mono- und Kombinationsbachelorstudiengängen der Philipps-

Universität Marburg vom 9. Februar 2022 in der jeweils gültigen Fassung importiert werden. 

Die Studien- und Prüfungsordnung kann vorsehen, dass im Rahmen eines Profilmoduls besonderes studenti-

sches Engagement in der Selbstverwaltung oder vergleichbare, in der Studien- und Prüfungsordnung zu benen-

nende Aktivitäten, die der allgemeinen Arbeitsmarktbefähigung dienen, angerechnet bzw. anerkannt werden 

können. Unter welchen Bedingungen Leistungen, die im Bereich der Profilmodule erbracht werden, angerechnet 

bzw. anerkannt werden können, regelt die Studien- und Prüfungsordnung. Arbeitsverhältnisse sowie Tätigkeiten, 

die üblicherweise als Arbeitsverhältnis angesehen werden, können nicht mit Leistungspunkten angerechnet wer-

den. 

(4) Sofern ein in Fachmodule integrierter Erwerb von Arbeitsmarkt befähigenden Kompetenzen erfolgen soll, 

sollte dies aus dem Titel des Moduls ersichtlich sein und der anteilige Umfang der Schlüsselqualifikationen in 

Leistungspunkten ausgewiesen werden. 

§ 12 Modul- und Veranstaltungsanmeldung sowie Modul- und Veranstaltungsabmeldung 

(1)  Für Module bzw. Veranstaltungen ist generell eine verbindliche Anmeldung erforderlich. 

(2) Das An- und Abmeldeverfahren sowie die An- und Abmeldefristen werden rechtzeitig auf der 

studiengangbezogenen Webseite gemäß § 6 Abs. 8 bekannt gegeben. Die Vergabe von Modul- 

oder Veranstaltungsplätzen erfolgt bei beschränkten Kapazitäten gemäß § 13 dieser Studien- und 

Prüfungsordnung.  
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§ 13 Zugang zu Wahlpflichtmodulen oder Lehrveranstaltungen mit begrenzten Teilnah-

memöglichkeiten 

(1) Für Wahlpflichtmodule und Lehrveranstaltung können durch Fachbereichsratsbeschluss Zu-

lassungszahlen festgesetzt werden, sofern dies zur Durchführung eines geordneten Lehr- und 

Studienbetriebs und zur Erreichung des Ausbildungsziels zwingend erforderlich ist. Jede festge-

setzte Teilnehmerzahl wird in geeigneter Weise rechtzeitig vor Beginn des Wahlpflichtmoduls oder 

der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.  

(2) Bei einem Wahlpflichtmodul oder einer Lehrveranstaltung mit begrenzter Kapazität besteht 

kein Anspruch auf die Teilnahme, sofern das Studium mindestens eines anderen dazu alternati-

ven Wahlpflichtmoduls oder einer anderen Lehrveranstaltung offensteht. 

(3) Übersteigt bei einem Wahlpflichtmodul oder einer Lehrveranstaltung die Zahl der Anmeldun-

gen die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze, ist eine Auswahl zu treffen. Die Auswahl wird 

durch Los getroffen. 

In jedem Fall ist sicherzustellen, dass im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten vorab Härtefälle, 

insbesondere solche i. S. von § 26 Abs. 1 und 2, (Prioritätsgruppe 1) und Studierende mit beson-

derem Interesse an der Teilnahme (Prioritätsgruppe 2) berücksichtigt werden. Ein besonderes 

Interesse liegt dabei insbesondere bei denjenigen Studierenden vor,  

• für die das Wahlpflichtmodul oder die Lehrveranstaltung aufgrund einer innerfachlichen 

Spezialisierung verpflichtend ist,  

• die in einem vorangegangenen Semester trotz Anmeldung keinen Platz erhalten haben, 

obwohl der Studienverlaufsplan das Wahlpflichtmodul vorsah, 

• die ohne Erfolg an dem Wahlpflichtmodul oder der Lehrveranstaltung teilgenommen ha-

ben, wenn die nochmalige Teilnahme für die Wiederholungsprüfung zwingend ist. 

Genügen im Einzelfall die vorhandenen Plätze nicht zur Berücksichtigung der beiden Prioritäts-

gruppen, sind Studierende der Prioritätsgruppe 1 vorrangig zuzulassen, innerhalb der Gruppen 

entscheidet dann jeweils das Los.  

§ 14 Studiengangübergreifende Modulverwendung 

(1) Module, die sich in Angebot und Prüfungsregeln nach den Bestimmungen anderer Studienan-

gebote richten („Importmodule“), sind vorgesehen. Nähere Angaben zu diesen Modulen sind in 

Anlage 3 zusammengefasst.  

(2)  Module aus dem Angebot des Masterstudiengangs „Soziologie: Gesellschaftliche Ordnungen 

im Wandel“, die auch im Rahmen anderer Studiengänge absolviert werden können, unterliegen 

den Regelungen von § 20 Abs. 4 dieser Studien- und Prüfungsordnung sowie § 14 Abs. 2 Allge-

meine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 14 Studiengangübergreifende Modulverwendung 

(1) Im Rahmen eines Studiengangs können auch Module absolviert und anerkannt werden, die sich in Angebot 

und Prüfungsregeln nach den Bestimmungen anderer Studienangebote richten („Importmodule“ aus Sicht des 

Studiengangs, in dessen Rahmen Module aus anderen Studiengängen angeboten werden; „Exportmodule“ aus 

Sicht des Anbietenden). Um den Studierenden Transparenz über das wählbare Angebot und Sicherheit in Bezug 

auf die relevanten Prüfungsmodalitäten und die Anrechenbarkeit zu geben, sind folgende Grundregeln zu be-

achten: 

1. Vereinbarungen zwischen den Fachbereichen über Lehrimporte und -exporte sollen zur dauerhaften Siche-

rung der Studierbarkeit mit Hilfe der „Mustervereinbarung zum Austausch von Modulen“ geschlossen wer-

den.  

2. Für Module, die für den eigenen Studiengang und ohne Änderung für Studierende anderer Studiengänge 

angeboten werden („Originalmodule“), gelten die Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung und ggf. 

Regelungen über Aufnahmebeschränkungen des jeweils anbietenden Studiengangs. 

3. Module, die  
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a) sich aus Modulteilen eines Studiengangs zu einem neuen Modul („modifiziertes Modul“) zusammensetzen, 

oder 

b) sich aus Modulteilen zu einem „reinen Exportmodul“ zusammensetzen, die ausschließlich für den Export in 

andere Studiengänge angeboten werden, 

sind im Rahmen des exportierenden Studiengangs und dessen Studien- und Prüfungsordnung zu regeln. 

4. Bei „Auftragsmodulen“, die ein exportierender Studiengang speziell im Auftrag des importierenden Studien-

gangs anbietet, gelten abweichend die Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung des importierenden 

Studiengangs. 

(2) Die Studien- und Prüfungsordnung soll Module enthalten, die Studierenden anderer Studiengänge offen ste-

hen und 6 oder 12 LP umfassen („Exportmodule“). Diese Angebote bestehen aus einem einzelnen Basismodul 

oder aus aufeinander abgestimmten Modulpaketen im Umfang von insgesamt 12, 18 oder 24 Leistungspunkten. 

Es können auch größere Modulpakete vorgesehen werden, deren LP-Anzahl durch 6 teilbar sein muss. Bei 

zweisemestrigen Masterstudiengängen kann auf Ausweisung der Modulpakete im Umfang von insgesamt 18 

oder 24 LP verzichtet werden. Modulteile können nicht exportiert werden. In begründeten Fällen kann ein Mo-

dulteil auch verschiedenen Modulen zugeordnet sein. 

§ 15 Studienleistungen  

Es gilt § 15 Abs. 1 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 15 Studienleistungen und Anwesenheitspflicht 

(1) Studienleistungen sind im Gegensatz zu Prüfungsleistungen dadurch gekennzeichnet, dass für sie keine 

Leistungspunkte vergeben werden. Sie bleiben unbenotet. Studienleistungen können Voraussetzung für die Zu-

lassung zur Modulprüfung sein. Findet die Modulprüfung (z. B. Referat) zeitlich vor der Erbringung der Studien-

leistung statt, so ist die Vergabe der Leistungspunkte davon abhängig, dass auch die Studienleistung erbracht 

wird. Bestandene Studienleistungen können nicht wiederholt werden. 

(2) In der Studien- und Prüfungsordnung kann die Verpflichtung zur regelmäßigen Anwesenheit für Veranstal-

tungen geregelt werden. Die Anwesenheit in Lehrveranstaltungen gilt nicht als Studienleistung, es wird aus-

schließlich die physische Präsenz überprüft. Eine Anwesenheitspflicht soll nur dann formuliert werden, wenn sie 

zwingend erforderlich ist, um den mit dem Modul verknüpften Kenntnis- und Kompetenzerwerb zu gewährleisten. 

Der Lernerfolg der Lehrveranstaltung muss auf der Teilnahme der Studierenden beruhen und nur durch die 

regelmäßige Anwesenheit erzielt werden können, wie z. B. bei Laborpraktika, Übungen und Seminaren. Die 

verpflichtende regelmäßige Anwesenheit ist dann Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung bzw. für 

die Vergabe der Leistungspunkte. Die Anwesenheit ist in geeigneter Weise festzustellen. Sofern eine Anwesen-

heitspflicht vorgesehen ist, beträgt die maximal zulässige Fehlzeit 20 %. Der Prüfungsausschuss kann in Härte-

fällen bei Überschreitung der zulässigen Fehlzeit die Möglichkeit einräumen, dass das Versäumte auf begrün-

deten Antrag, zum Beispiel durch Nachholen bestimmter Leistungen, kompensiert werden kann.  

III.  Prüfungsbezogene Bestimmungen 

§ 16 Prüfungsausschuss 

(1) Der Fachbereichsrat bestellt den Prüfungsausschuss.  

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören  

 1. Sechs Angehörige der Gruppe der Professorinnen und Professoren, 

 2. zwei Mitglieder der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

 3. drei Mitglieder der Gruppe der Studierenden an.  

Für jedes Mitglied soll ein stellvertretendes Mitglied gewählt werden. 

(3) Die Amtszeit, den Vorsitz, die Beschlussfähigkeit und weitere Aspekte regelt § 16 Allgemeine 

Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 16 Prüfungsausschuss 

(1) Für jeden Studiengang ist ein Prüfungsausschuss zuständig, der vom Fachbereichsrat bestellt wird. Es ist 

zulässig, für mehrere Studiengänge einen gemeinsamen Ausschuss zu bilden. 

(2) Wird ein Studiengang von mehreren Fachbereichen zusammen angeboten, legt die Studien- und Prüfungs-

ordnung i. d. R. fest, dass ein gemeinsamer Prüfungsausschuss gebildet wird. 
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(3) Jedem Prüfungsausschuss gehören mindestens fünf Mitglieder an, darunter drei Mitglieder der Gruppe der 

Professorinnen und Professoren, ein Mitglied der Gruppe der wissenschaftlichen Mitglieder und eine Studie-

rende oder ein Studierender. Werden größere Prüfungsausschüsse vorgesehen, sind alle Gruppen zu beteiligen 

und die Gruppe der Professorinnen und Professoren muss die Mehrheit bilden. Für jedes Mitglied soll ein stell-

vertretendes Mitglied gewählt werden. Die Amtszeit der nichtstudentischen Mitglieder beträgt zwei Jahre; die der 

studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich. 

(4) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden auf Vorschlag ihrer jeweiligen Gruppenvertreterinnen 

und Gruppenvertreter von dem Fachbereichsrat oder den Fachbereichsräten bestellt. Aus seiner Mitte wählt der 

Prüfungsausschuss die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 

Sie oder er muss prüfungsberechtigt sein.  

(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder bzw. der stellvertre-

tenden Mitglieder anwesend ist und die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde. Er tagt nicht öffentlich. Be-

schlüsse kommen mit der Mehrheit der Stimmen der Anwesenden zustande. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme der oder des Vorsitzenden. In Prüfungsangelegenheiten sind geheime Abstimmungen nicht zulässig. 

(6) Bei Prüfungsangelegenheiten, die ein Mitglied des Prüfungsausschusses persönlich betreffen, ruht dessen 

Mitgliedschaft in Bezug auf diese Angelegenheit und sie oder er ist von der Beratung und Beschlussfassung in 

dieser Angelegenheit ausgeschlossen. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei mündlichen Prüfungen anwesend zu sein. 

Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Beratungen und die Bekanntgabe der Note. 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sie sind von der oder dem 

Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten, sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen. 

§ 17 Aufgaben des Prüfungsausschusses und der Prüfungsverwaltung 

Es gelten die Regelungen des § 17 Allgemeine Bestimmungen.  

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 17 Aufgaben des Prüfungsausschusses 

(1) Der Prüfungsausschuss trägt die Verantwortung dafür, dass die Bestimmungen der Studien- und Prüfungs-

ordnung eingehalten werden. Insbesondere hat er die Verantwortung für folgende Aufgaben: 

1. Organisation des gesamten Prüfungsverfahrens; 
2. Bestellung der Prüferinnen und Prüfer sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer; 
3. Entscheidungen über Prüfungszulassungen; 
4. Entscheidung über die Anerkennung und Anrechnungen gemäß § 19; 
5. die Erteilung von Auflagen zu nachzuholenden Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen von Anerken-

nungen gemäß § 19 Abs. 7; 
6. die Abgabe von Einstufungsempfehlungen bei Studiengang- oder Studienortswechslerinnen und Studien-

gang- oder Studienortwechslern zur Vorlage beim Studierendensekretariat; 
7. das zeitnahe Ausstellen des Zeugnisses, der Urkunde, des Transcript of Records und des Diploma Supple-

ments; 
8. die Archivierung des Datenbestandes anhand einer von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Vorlage; 
9. die jährliche Berichterstattung an den Fachbereichsrat und das Dekanat, insbesondere bezüglich der Ent-

wicklung der Studienzeiten, über die Nachfrage der Studierenden nach den verschiedenen Wahlpflichtmo-
dulen einschließlich des Modulimports und -exports sowie die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten; 

10. Supervision und Kontrolle der Prüfungsverwaltung; 
11. die Abgabe von Anregungen zur Reform der Studien- und Prüfungsordnungen. 
(2) Der Prüfungsausschuss kann die Anerkennung von Prüfungsleistungen und andere Aufgaben an die Vorsit-

zende oder den Vorsitzenden delegieren. Die Zuständigkeit für die Anerkennung von Leistungen im Rahmen 

von Auslandsstudien gemäß § 8 kann der Prüfungsausschuss an die ECTS-Beauftragte oder den ECTS-Beauf-

tragten delegieren, die oder der die Anerkennungen im Auftrag des Prüfungsausschusses vornimmt. Die oder 

der Prüfungsausschussvorsitzende sowie ggf. die oder der ECTS-Beauftragte ziehen in allen Zweifelsfällen den 

Ausschuss zu Rate.  

(3) Zur Wahrnehmung einzelner Aufgaben, insbesondere für die laufende Prüfungsverwaltung, bedient sich der 

Ausschuss im Übrigen seiner Geschäftsstelle (Prüfungsbüro). 

(4) Individualentscheidungen des Prüfungsausschusses sind den betreffenden Studierenden unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. Bescheide sind mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

§ 18 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 

Es gelten die Regelungen des § 18 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 
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§ 18 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zur Prüferin oder zum Prüfer dürfen nur Professorinnen und Professoren oder andere nach § 22 Abs. 2 

HessHG prüfungsberechtigte Personen bestellt werden. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer wird nur bestellt, wer 

mindestens die entsprechende Abschlussprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.  

(2) Bei schriftlichen Prüfungen besteht die Prüfungskommission in der Regel aus einer Prüferin oder einem 

Prüfer. Die schriftliche Abschlussarbeit und schriftliche Prüfungen, die nicht mehr wiederholt werden können und 

die ggf. zum Verlust des Prüfungsanspruchs führen, sind von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu bewerten.  

(3) Mündliche Prüfungen sind entweder von mehreren Prüferinnen bzw. Prüfern oder von einer Prüferin oder 

einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers abzunehmen. Es 

ist ein Protokoll zu führen. Die Beisitzerin bzw. der Beisitzer ist vor Festlegung der Bewertung zu hören. 

(4) Die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sie 

sind von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten, sofern sie 

nicht im öffentlichen Dienst stehen. 

§ 19 Anerkennung von Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

Es gelten die Regelungen des § 19 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 19 Anerkennung von Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) An einer Hochschule oder staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie erbrachte Studienleistun-

gen und Prüfungsleistungen werden bei Hochschul- und Studiengangwechsel grundsätzlich anerkannt, wenn 

gegenüber den durch sie zu ersetzenden Leistungen kein wesentlicher Unterschied besteht. 

Wesentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 1 liegen insbesondere dann vor, wenn sich Studien- und Prü-

fungsleistungen in Qualifikationsziel, Umfang und Anforderungen wesentlich von dem betroffenen Studiengang 

der Philipps-Universität Marburg unterscheiden. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamt-

betrachtung und Gesamtbewertung unter besonderer Berücksichtigung der erreichten Qualifikationsziele vorzu-

nehmen. 

Für die Anerkennung gilt eine Beweislastumkehr. Kann die Hochschule den wesentlichen Unterschied nicht 

nachweisen, sind die Studienleistungen und Prüfungsleistungen anzuerkennen. 

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller ist verpflichtet, zur Beurteilung ausreichende Informationen zur Verfü-

gung zu stellen (Informationspflicht). 

(2) Außerhalb von Hochschulen erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können auf ein Hochschulstudium an-

gerechnet werden, wenn die anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den Studien- und Prüfungsleistun-

gen, die sie ersetzen sollen, gleichwertig sind und die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen der Akkreditierung 

nach § 14 Abs. 2 HessHG überprüft worden sind. Insgesamt dürfen nicht mehr als 50 % der in dem Studiengang 

erforderlichen Prüfungsleistungen durch die Anrechnung ersetzt werden. Die §§ 28 und 60 HessHG bleiben 

unberührt. 

(3) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar 

sind – zu übernehmen und gemäß § 28 in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Den anerkannten 

Leistungen werden die Leistungspunkte zugerechnet, die in der Studien- und Prüfungsordnung hierfür vorgese-

hen sind. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird lediglich der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Aner-

kannte Leistungen werden im Zeugnis, im Transcript of Records und im vollständigen Leistungsnachweis als 

„anerkannt“ kenntlich gemacht. 

(4) Die Abschlussmodule sind den Studiengang in besonderer Weise prägende Module. Eine Anerkennung ist 

ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Abschlussmodule, die im Rahmen einer vorherigen vertraglichen Vereinba-

rung an einer anderen Hochschule absolviert worden sind. 

(5) Entscheidungen über die Anerkennung von Leistungen trifft der zuständige Prüfungsausschuss. Die Antrag-

stellerin bzw. der Antragsteller legt dem Prüfungsausschuss die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen 

vor, aus denen die Bewertung, die Leistungspunkte und die Zeitpunkte sämtlicher Prüfungsleistungen hervorge-

hen, denen sie sich bzw. er sich in einem anderen Studiengang oder an anderen Hochschulen bisher unterzogen 

hat. Aus den Unterlagen soll auch ersichtlich sein, welche Prüfungen und Studienleistungen nicht bestanden 

oder wiederholt wurden. 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 i. V. m. Abs. 3 besteht ein Rechtsanspruch auf 

Anerkennung.  

(7) Sofern Anerkennungen vorgenommen werden, können diese mit Auflagen zu nachzuholenden Studien- und 

Prüfungsleistungen verbunden werden. Auflagen und eventuelle Fristen zur Auflagenerfüllung sind der Antrag-

stellerin bzw. dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen. 

(8) Fehlversuche in Studiengängen werden anerkannt, sofern sie im Fall ihres Bestehens anerkannt worden 

wären.  
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§ 20 Modulliste, Import- und Exportmodulliste sowie Modulhandbuch 

(1) Die Module, die im Rahmen des Studiengangs zu absolvieren sind, sind in der Modulliste 

(Anlage 2) sowie in der Liste mit den Importmodulen (Anlage 3) zusammengefasst. Die Art der 

Module, ihre Zuordnung auf die verschiedenen Bereiche des Studiengangs, Wahlmöglichkeiten 

zwischen Modulen und innerhalb von Modulen, die Voraussetzungen für die Teilnahme an den 

Modulen sowie die zu erwerbenden Leistungspunkte, die Prüfungsform, die Bewertung und die 

Kompetenzziele ergeben sich aus diesen Listen sowie aus § 6. Bei Importmodulen ergeben sich 

diese Informationen aus den Originalmodullisten des anbietenden Studiengangs. 

(2) Das Angebot der Importmodule steht unter dem Vorbehalt, dass Änderungen der Module durch 

die anbietenden Lehreinheiten vorgenommen werden können (insbesondere z. B. durch Akkredi-

tierungen). Hierzu ist keine Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung notwendig. Derartige 

Änderungen werden vom Prüfungsausschuss rechtzeitig auf der studiengangbezogenen Web-

seite bekannt gegeben. Außerdem kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass generell oder 

im Einzelfall auf begründeten Antrag weitere Module als Importmodule zugelassen werden, sofern 

der anbietende Fachbereich bzw. die anbietende Einrichtung dem zustimmt.  

(3) Weitergehende Informationen mit ausführlichen Modulbeschreibungen sowie das aktuelle An-

gebot der Importmodule werden in einem Modulhandbuch auf der Webseite des Studiengangs 

veröffentlicht. 

(4) Die Exportmodule sind in Anlage 4 zusammengefasst. 

§ 21 Prüfungen 

Es gelten die Regelungen des § 21 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 21 Prüfungen 

(1) Prüfungen dürfen i. d. R. nur von zum Zeitpunkt der Prüfung eingeschriebenen ordentlichen Studierenden 

der Philipps-Universität Marburg abgelegt werden, die den Prüfungsanspruch nicht verloren haben. Das Modul, 

in dessen Rahmen die betreffende Leistung erbracht wird, muss entweder dem durch die Studien- und Prüfungs-

ordnung geregelten Studiengang oder als Importmodul gemäß § 14 Abs. 1 bis 3 einem anderen Studiengang 

zugeordnet sein oder von einem Fachbereich oder einer wissenschaftlichen Einrichtung der Philipps-Universität 

Marburg nach den Regelungen dieser Ordnung angeboten werden oder, wenn es sich um ein Modul einer an-

deren Hochschule handelt, im Rahmen einer hochschulischen Kooperation vertraglich dem Studiengang zuge-

ordnet sein. § 60 Abs. 5 HessHG (besonders begabte Schülerinnen und Schüler) bleibt unberührt. 

(2) Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht. Mit ihnen wird das jeweilige Modul abgeschlossen. 

Durch die Modulprüfung soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die in der Modulliste 

definierten Qualifikationsziele erreicht hat. 

(3) Module schließen i. d. R. mit einer einzigen Modulprüfung ab. Sieht eine Studien- und Prüfungsordnung 

Modulteilprüfungen vor, ist für das Bestehen des Moduls i. d. R. das Bestehen sämtlicher Modulteilprüfungen 

notwendig. Sofern die Studien- und Prüfungsordnung einen Notenausgleich zwischen den Modulteilen zulässt, 

zählen im Falle der Wiederholung nicht bestandener Modulteilprüfungen die zuletzt erzielten Bewertungen. Die 

Wiederholung einer Modulteilprüfung ist nicht zulässig, wenn diese bereits bestanden wurde oder durch einen 

anderen Modulteil ausgeglichen werden konnte und damit das Modul bestanden ist. Die Studien- und Prüfungs-

ordnung kann im Falle des Notenausgleichs vorsehen, dass bestimmte Teilprüfungen bestanden sein müssen 

oder keine Teilprüfung mit 0 Punkten gemäß § 28 Abs. 2 bewertet sein darf, damit das Modul bestanden ist. In 

der Modulliste ist die jeweilige Gewichtung der Modulteilprüfungen zur Gesamtnote des Moduls, ausgedrückt in 

Leistungspunkten, anzugeben. 

(4) Pro Semester sollen gemäß Studienverlaufsplan nicht mehr als insgesamt sechs Modulprüfungen bzw. Mo-

dulteilprüfungen vorgesehen werden. 

(5) Die Modulprüfungen und ggf. Modulteilprüfungen finden in mündlicher, schriftlicher oder weiterer Form ge-

mäß § 22 statt. Die Form und Dauer der Modulprüfungen und ggf. Modulteilprüfungen der einzelnen Module sind 

in der Modulliste (Anlage 3) zu regeln. Die Prüfungsform ist festzulegen. Dabei können bis zu drei Varianten 

genannt werden, wenn die Prüfungsformen in ihren Bedingungen gleichwertig sind, was voraussetzt, dass die 

Prüfungsbedingungen (beispielsweise Vorbereitungszeit und Niveau der Prüfung) auf Dauer gleichwertig sein 

müssen. Sind mehrere Prüfungsformen vorgesehen, wird die Prüfungsform des jeweiligen Prüfungstermins von 

der oder dem Prüfenden festgelegt und zusammen mit dem Termin bekannt gegeben. Die Prüfungsdauer soll 

unter Angabe einer Zeitspanne entweder generell für alle vorgesehenen Prüfungsformen in § 22 der Studien- 
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und Prüfungsordnung angegeben oder, wenn möglich, für die einzelnen Prüfungen in der Modulliste beziffert 

werden. Der Umfang ist bei schriftlichen Prüfungsleistungen, die keine Aufsichtsarbeiten sind, zusätzlich anzu-

geben. 

(6) Die Teilnahme an Modulprüfungen und ggf. Modulteilprüfungen setzt eine Zulassung nach vorheriger ver-

bindlicher Anmeldung gemäß § 24 Abs. 4 voraus. Eine implizite Prüfungsanmeldung kann vorgesehen werden 

(§ 12 Satz 3). 

(7) Studierende desselben Studiengangs sind berechtigt, bei mündlichen Prüfungen zuzuhören. Dies gilt nicht 

für die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Nach Maßgabe der räumlichen Kapazitäten 

kann die Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer begrenzt werden. Auf Wunsch der Kandidatin oder des Kandidaten 

kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 

(8) Über Hilfsmittel, die bei einer Prüfung benutzt werden dürfen, entscheidet die Prüferin oder der Prüfer. Eine 

Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist rechtzeitig vor der Prüfung bekannt zu geben. 

(9) Ist in einem Modul die erste Prüfungsleistung nicht bestanden bzw. mit „nicht ausreichend“ bewertet worden 

bzw. gilt als „nicht ausreichend“ im Sinne des § 27 Abs. 1, ist ein Rücktritt vom Modul nicht mehr möglich; die 

Studien- und Prüfungsordnung kann von der Möglichkeit des § 30 Abs. 3 Allgemeine Bestimmungen Gebrauch 

machen, so dass Studierende Wahlpflichtmodule ohne weitere Prüfungsversuche auf Antrag unwiderruflich als 

nicht bestanden erklären lassen können und so in bis zu zwei Fällen ein Wechsel solcher Wahlpflichtmodule 

möglich ist. Solange nur Studienleistungen erbracht worden sind und keine Prüfungsleistung, ist ein Wechsel 

des Moduls möglich. 

§ 22 Prüfungsformen und -dauern, Bearbeitungszeiten, Umfänge 

(1) Schriftliche Prüfungen erfolgen in der Form von 

• Hausarbeiten 

• (Lern-)Portfolios 

• Projektskizzen 

• Projektarbeiten/Projektberichten 

• Praktikumsberichten 

• der Masterarbeit 

(2) Mündliche Prüfungen erfolgen in der Form von 

• Einzelprüfungen  

     Mündliche Prüfungen können als elektronische Fernprüfung gemäß der Satzung für die Durch-

führung von elektronischen Fernprüfungen der Philipps-Universität Marburg vom 12. Oktober 

2022 in der jeweils gültigen Fassung durchgeführt werden. 

(3) Weitere Prüfungsformen sind 

• Einzel-Präsentationen  

• Gruppen-Präsentationen  

• Poster-Präsentationen 

(4) Den vorgenannten Prüfungsformen sind folgende Dauern oder Bearbeitungszeiten sowie Um-

fänge zugewiesen. Bei schriftlichen Prüfungsleistungen, die nicht unter Aufsicht erstellt werden, 

soll der zur Bearbeitung zur Verfügung stehende Gesamtzeitraum eine größere Zeitspanne um-

fassen. 

Die Bearbeitungszeit für schriftliche Prüfungen soll bei Hausarbeiten, (Lern-)Portfolios, Poster-

Präsentationen, Projektskizzen und Projektarbeiten/Projektberichten eine Bearbeitungszeit von 2-

4 Wochen umfassen (i. S. einer reinen Prüfungsdauer). Der Praktikumsbericht soll eine Bearbei-

tungszeit von einer Woche (i. S. einer reinen Prüfungsdauer) umfassen. 

Hier nicht angeführte Regelungen zu einzelnen Prüfungsformen sind der Anlage 2 (Modulliste) zu 

entnehmen. 

(5) Für die Importmodule gemäß Anlage 3 bzw. darin vorgesehene Prüfungen gelten die entspre-

chenden Regelungen der Studien- und Prüfungsordnungen der Studiengänge, aus denen die Mo-

dule importiert werden, in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. 
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(6) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 22 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 22 Prüfungsformen und -dauern, Bearbeitungszeiten, Umfänge 

(1) Es ist sicherzustellen, dass die Form der Prüfungen geeignet ist, den Erwerb der jeweils vorgesehenen Kom-

petenzen festzustellen.  

(2) Prüfungen werden absolviert als 

1. schriftliche Prüfungen (z. B. in der Form von Klausuren, Hausarbeiten, schriftlichen Ausarbeitungen, Proto-
kollen, Thesenpapieren, Berichten, Zeichnungen und Beschreibungen); 

2. mündliche Prüfungen (z. B. in der Form von mündlichen Einzel- oder Gruppenprüfungen, Fachgesprächen, 
Kolloquien; Disputationen); im Fall von Gruppenprüfungen, ist die Gruppengröße auf höchstens fünf Studie-
rende begrenzt; 

3. weitere Prüfungsformen (z. B. in der Form von Seminarvorträgen, Referaten, Präsentationen, Softwareer-
stellungen, qualitativer und quantitativer Analysen, Präparate). 

(3) Die Studien- und Prüfungsordnung soll vorsehen, dass die Studierenden im Studienverlauf Module mit un-

terschiedlichen Prüfungsformen absolvieren.  

(4) Die Studien- und Prüfungsordnung legt die Bearbeitungszeit für die Anfertigung schriftlicher Prüfungsarbeiten 

sowie deren Umfang, die Dauer der Aufsichtsarbeiten und die Dauer der mündlichen Prüfungen fest. Die Dauer 

von Prüfungen soll bei Klausuren 60 bis 120 min und bei mündlichen Prüfungen 20 bis 30 min (pro Studierender 

bzw. pro Studierendem) betragen. Hausarbeiten sollen mindestens zwei und längstens vier Wochen Bearbei-

tungszeit (i. S. einer reinen Prüfungsdauer; entspricht 80 bis 160 Stunden) umfassen. Der Gesamtzeitraum, der 

zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt wird, soll eine größere Zeitspanne umfassen; gleiches gilt für übrige 

schriftliche Prüfungsleistungen, die nicht unter Aufsicht erstellt werden. 

(5) Für multimedial gestützte schriftliche Prüfungen („E-Klausuren“) gelten die Bestimmungen gemäß Anlage 6. 

(6) Für Prüfungen im Multiple-Choice-Verfahren („Antwort-Wahl-Prüfungen“) gelten die Bestimmungen gemäß 

Anlage 8. 

(7) Mündliche Prüfungen können als elektronische Fernprüfung gemäß der Satzung für die Durchführung von 

elektronischen Fernprüfungen der Philipps-Universität Marburg vom 12. Oktober 2022 in der jeweils gültigen 

Fassung durchgeführt werden. 

§ 23 Masterarbeit  

(1) Die Masterarbeit (Abschlussarbeit) ist obligatorischer Bestandteil des Studiengangs. Sie bildet 

ein eigenständiges Abschlussmodul. Die Masterarbeit ist in deutscher oder in englischer Sprache 

anzufertigen. 

(2) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit, mit der die Kandidatin oder der Kandidat die Fähigkeit 

nachweisen soll, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein abgegrenztes Problem aus dem Gegen-

standsbereich der Soziologie nach wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu bearbeiten. Sie 

zielt darauf, dass die Kandidatin oder der Kandidat die im Studium erworbenen Kompetenzen, 

insbesondere die Befähigung zur theoretischen und methodischen Reflexion fachwissenschaftli-

cher Problemstellungen, in schriftlicher Form dokumentiert. Der Umfang der Masterarbeit beträgt 

24 Leistungspunkte.  

(3) Die Masterarbeit kann als Einzelarbeit oder als Gruppenarbeit angefertigt werden. In diesem 

Falle muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin bzw. des 

einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen Krite-

rien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar sein.  

(4) Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, dass mindestens 60 LP erworben wurden. 

(5) Die Kandidatin bzw. der Kandidat schlägt eine Betreuerin oder einen Betreuer sowie eine prü-

fungsberechtigte Person als Erstgutachterin oder Erstgutachter für die Masterarbeit vor. Für die 

Zweitgutachterin bzw. den Zweitgutachter besteht ebenfalls Vorschlagsrecht für die Kandidatin 

bzw. den Kandidaten. Die Betreuerin bzw. der Betreuer sowie die Erstgutachterin bzw. der Erst-

gutachter können identische Personen sein. Die Vorschläge begründen keinen Anspruch. Die 

Erstgutachterin oder der Erstgutachter muss vom Prüfungsausschuss für die Begutachtung von 

Masterarbeiten bestellt werden. Das Thema der Masterarbeit wird von der Erstgutachterin oder 
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dem Erstgutachter dem Prüfungsausschuss vorgelegt und vom Prüfungsausschuss vergeben. 

Findet die Kandidatin bzw. der Kandidat keine Betreuerin bzw. keinen Betreuer und keine Erst-

gutachterin bzw. keinen Erstgutachter, so bestimmt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses die Betreuerin bzw. den Betreuer und die Erstgutachterin bzw. den Erstgutachter und 

sorgt dafür, dass rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit ausgegeben wird.  

(6) Die Masterarbeit muss innerhalb der Bearbeitungszeit von 5 Monaten angefertigt werden. Das 

Thema der Abschlussarbeit muss so beschaffen sein, dass es innerhalb dieser Frist bearbeitet 

werden kann. Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um höchstens 20% (z. B. wegen unvorher-

gesehener Probleme bei der Literatur- oder Datenbeschaffung) ist auf begründeten Antrag der 

Kandidatin oder des Kandidaten möglich; sie führt nicht zur Vergabe zusätzlicher Leistungs-

punkte. Die Bearbeitungszeit beginnt mit der Themenausgabe; der Ausgabezeitpunkt ist akten-

kundig zu machen. Die Themenausgabe soll so rechtzeitig erfolgen, dass auch im Falle der Ge-

währung einer Verlängerung der Bearbeitungszeit keine Studienzeitverlängerung eintritt. 

(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss oder einer von ihm benannten Stelle 

in 2 gedruckten Exemplaren sowie in digitaler Form nach den Vorgaben des Prüfungsausschus-

ses abzugeben. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat die 

Kandidatin bzw. der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit selbständig 

verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Wird die 

Masterarbeit nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (0 Punkte) gemäß 

§ 28 Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen bewertet. 

(8) Die Masterarbeit ist nicht bestanden, wenn die Gesamtbewertung nicht mindestens 5 Punkte 

(„ausreichend“) gemäß § 28 Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen lautet; sie kann einmal wiederholt 

werden. Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass die Kandidatin oder der Kandidat innerhalb von 

sechs Wochen nach Bekanntgabe des Nichtbestehens ein neues Thema erhält. Eine Rückgabe 

des Themas innerhalb der in § 23 Abs. 7 Satz 1 Allgemeine Bestimmungen genannten Frist ist 

nur zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der ersten Anfertigung der Masterarbeit 

von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit 

ist ausgeschlossen.  

(9) Ein Notenausgleich für eine nicht bestandene Masterarbeit ist nicht zulässig.  

(10) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 23 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 23 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Abschlussarbeit) ist obligatorischer Bestandteil jedes Masterstudiengangs. Die Masterar-

beit bildet entweder ein eigenständiges Abschlussmodul oder zusammen mit einem Kolloquium oder einer Dis-

putation ein gemeinsames Abschlussmodul. 

(2) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit, mit der die Kandidatin oder der Kandidat die Fähigkeit nachweisen 

soll, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein abgegrenztes Problem aus dem Gegenstandsbereich des für den 

Studiengang in Frage kommenden Fächerspektrums nach wissenschaftlichen Methoden selbständig zu bear-

beiten. Die Studien- und Prüfungsordnung beschreibt das Prüfungsziel der Abschlussarbeit mit konkretem Be-

zug auf die mit dem Studiengang angestrebte Gesamtqualifikation und legt die Anzahl der der Abschlussarbeit 

zugewiesenen Leistungspunkte fest. Der Umfang der Masterarbeit beträgt 15 bis 30 Leistungspunkte. 

(3) Die Masterarbeit ist i. d. R. als Einzelarbeit anzufertigen. Wenn die Studien- und Prüfungsordnung Abschluss-

arbeiten in Gruppenarbeit zulässt, muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandi-

datin oder des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen Krite-

rien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar sein. 

(4) Die Studien- und Prüfungsordnung legt die Voraussetzungen fest, unter denen die Zulassung zur Masterar-

beit erfolgen kann.  

(5) Die Kandidatin bzw. der Kandidat schlägt eine Betreuerin oder einen Betreuer sowie eine prüfungsberechtigte 

Person als Erstgutachterin oder Erstgutachter für die Masterarbeit vor. Für die Zweitgutachterin bzw. den Zweit-

gutachter besteht ebenfalls Vorschlagsrecht für die Kandidatin bzw. den Kandidaten. Die Betreuerin bzw. der 

Betreuer sowie die Erstgutachterin bzw. der Erstgutachter können identische Personen sein. Die Vorschläge 

begründen keinen Anspruch. Die Erstgutachterin oder der Erstgutachter muss vom Prüfungsausschuss für die 

Begutachtung von Masterarbeiten bestellt werden. Das Thema der Masterarbeit wird von der Erstgutachterin 
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oder dem Erstgutachter dem Prüfungsausschuss vorgelegt und vom Prüfungsausschuss vergeben. Findet die 

Kandidatin bzw. der Kandidat keine Betreuerin bzw. keinen Betreuer und keine Erstgutachterin bzw. keinen 

Erstgutachter, so bestimmt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Betreuerin bzw. den Betreuer 

und die Erstgutachterin bzw. den Erstgutachter und sorgt dafür, dass rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit 

ausgegeben wird. 

(6) Das Thema der Abschlussarbeit muss so beschaffen sein, dass es innerhalb der vorgesehenen Frist bear-

beitet werden kann. Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit ist in der Studien- und Prüfungsordnung festzulegen. 

Eine Verlängerung ist unbeschadet von § 26 um höchstens 20 % der Bearbeitungszeit möglich (z. B. wegen 

unvorhergesehener Probleme bei der Literatur- oder Datenbeschaffung); sie darf nicht zur Vergabe zusätzlicher 

Leistungspunkte führen. Die Bearbeitungszeit beginnt mit der Themenausgabe; der Ausgabezeitpunkt ist akten-

kundig zu machen. Die Themenausgabe soll so rechtzeitig erfolgen, dass auch im Falle der Gewährung einer 

Verlängerung der Bearbeitungszeit keine Studienzeitverlängerung eintritt. 

(7) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben 

werden. Ein neues Thema ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen, zu stellen. Mit der 

Ausgabe des Themas beginnt die vorgesehene Arbeitszeit erneut. 

(8) Die Masterarbeit kann an einem externen Fachbereich oder an einer externen wissenschaftlichen Einrichtung 

im In- und Ausland durchgeführt werden, sofern die fachwissenschaftliche Betreuung gewährleistet ist. Es ent-

scheidet der Prüfungsausschuss.  

(9) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss oder einer von ihm benannten Stelle abzugeben. 

Die Studien- und Prüfungsordnung regelt, wie viele Exemplare und in welcher Form diese abzugeben sind. Der 

Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat die Kandidatin bzw. der Kandidat schriftlich 

zu versichern, dass sie oder er die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen 

und Hilfsmittel benutzt hat. Wird die Masterarbeit nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ 

(0 Punkte) gemäß § 28 Abs. 2 bewertet. 

(10) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu bewerten. Der Prüfungsausschuss leitet die Mas-

terarbeit der Erstgutachterin bzw. dem Erstgutachter zu. Gleichzeitig bestellt der Prüfungsausschuss eine wei-

tere Gutachterin bzw. einen weiteren Gutachter aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten zur Zweitbewertung 

und leitet ihr bzw. ihm die Arbeit zu. Mindestens eine bzw. einer der beiden Gutachtenden soll am zuständigen 

Fachbereich der Philipps-Universität Marburg prüfungsberechtigt sein. Die Begutachtung soll bis längstens 

sechs Wochen nach Abgabe der Abschlussarbeit vorliegen. 

(11) Sind beide Bewertungen entweder kleiner als 5 Punkte oder größer oder gleich 5 Punkten, wird die Bewer-

tung der Masterarbeit durch Mittelwertbildung bestimmt. Weichen in diesem Falle die beiden Bewertungen um 

nicht mehr als drei Punkte gemäß § 28 Abs. 2 voneinander ab, so wird der Mittelwert beider Bewertungen gemäß 

§ 28 Abs. 3 Sätze 2 und 3 gebildet; andernfalls veranlasst der Prüfungsausschuss ein weiteres Gutachten und 

es wird der Mittelwert aller drei Bewertungen gemäß § 28 Abs. 3 Sätze 2 und 3 gebildet. Ist eine der Bewertun-

gen kleiner als 5 Punkte und die andere größer oder gleich 5 Punkten, so veranlasst der Prüfungsausschuss 

ebenfalls ein weiteres Gutachten. Die Bewertung der Abschlussarbeit entspricht dann dem Median der drei Be-

wertungen.1 

(12) Die Masterarbeit ist nicht bestanden, wenn die Gesamtbewertung nicht mindestens 5 Punkte („ausrei-

chend“) gemäß § 28 Abs. 2 lautet; sie kann einmal wiederholt werden. Beinhaltet das Abschlussmodul ein Kol-

loquium oder eine Disputation, so kann auch diese Prüfung einmal wiederholt werden. § 30 Abs. 2 findet keine 

Anwendung. Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat innerhalb von sechs 

Wochen nach Bekanntgabe des Nichtbestehens ein neues Thema erhält. Eine Rückgabe des Themas innerhalb 

der in Abs. 7 Satz 1 genannten Frist ist nur zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der ersten 

Anfertigung der Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung 

der Masterarbeit ist ausgeschlossen.  

(13) Ist die Masterarbeit gemeinsam mit einer weiteren Prüfung Bestandteil eines Abschlussmoduls, so ist ein 

Notenausgleich für eine nicht bestandene Masterarbeit nicht zulässig. Ein Notenausgleich des Kolloquiums oder 

der Disputation kann gemäß § 21 Abs. 3 vorgesehen werden.  

§ 24 Prüfungstermine, Prüfungsanmeldung und Prüfungsabmeldung  

(1) Der Prüfungsausschuss gibt die Zeiträume der Prüfungen und der Wiederholungsprüfungen 

bekannt. Termine für Klausuren und andere Prüfungstermine, die für alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer eines Moduls gleichermaßen gültig sind, werden im Vorlesungsverzeichnis bekannt 

gegeben. Individuell zu vereinbarende Prüfungstermine (wie z. B. Referate) werden im Vorle-

sungsverzeichnis mit dem Hinweis „n. V.“ bekannt gegeben.  

 

1 Der Median ist derjenige Punktwert, der in der Mitte steht, wenn die drei Bewertungen nach der Größe 

geordnet werden. Beispiel: Bewertungen von 4 und 5 Punkten, Drittgutachterin 5 Punkte: Median=5 Punkte. 
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(2) Prüfungen finden im Rahmen der jeweiligen Modulveranstaltungen oder im unmittelbaren An-

schluss daran statt. Finden Prüfungen im Anschluss an Modulveranstaltungen statt, so sollen sie 

i. d. R. in einem zwei- bis dreiwöchigen Prüfungszeitraum zum Ende der Vorlesungszeit oder zu 

Beginn bzw. zum Ende der nachfolgenden vorlesungsfreien Zeit angeboten werden. Klausuren 

sollen i. d. R. am selben Wochentag und zur selben Uhrzeit stattfinden, an denen eine entspre-

chende Modulveranstaltung stattfindet. Die Prüferin oder der Prüfer soll die Anfertigung von Prü-

fungsarbeiten, wie z.B. Hausarbeiten auch für die vorlesungsfreie Zeit vorsehen. 

(3) Für die Wiederholung der Prüfungen ist der erste Wiederholungstermin so festzusetzen, dass 

bei erfolgreicher Teilnahme das fortlaufende Studium im folgenden Semester gewährleistet ist. 

(4) Zur Teilnahme an einer Prüfung ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Der Prüfungs-

ausschuss gibt die Fristen und die Form der Anmeldung spätestens 4 Wochen vor Beginn des 

Anmeldezeitraums in geeigneter Weise bekannt. Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn 

die Anmeldefrist nicht eingehalten wird oder wenn Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind.  

(5) Eine verbindliche Prüfungsanmeldung kann ohne die Angabe von Gründen zurückgezogen 

werden, sofern dies innerhalb der vom Prüfungsausschuss dafür festgelegten Frist erfolgt. Diese 

Fristen sowie die Form der Abmeldung werden gemeinsam mit den entsprechenden Regelungen 

zur Anmeldung bekannt gegeben. 

(6) Auf begründeten Antrag beim Prüfungsausschuss werden Ersatztermine für Prüfungen fest-

gesetzt, an denen aufgrund religiöser Arbeitsverbote nicht teilgenommen werden kann. Die Zuge-

hörigkeit zur entsprechenden Glaubensgemeinschaft ist mit dem Antrag nachzuweisen. Der An-

trag ist spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin zu stellen 

§ 25 Zeitliche Vorgaben zur Erbringung von Leistungen 

Es gelten die Regelungen des § 25 Allgemeine Bestimmungen.  

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 25 Zeitliche Vorgaben zur Erbringung von Leistungen 

Die Studien- und Prüfungsordnung kann nicht vorsehen, dass die Studierenden bestimmte Module oder be-

stimmte Mindestsummen von Leistungspunkten innerhalb näher zu bezeichnender Fachsemestergrenzen zu 

erbringen haben. 

§ 26 Familienförderung, Nachteilsausgleich und informelles Teilzeitstudium 

(1) In Veranstaltungen und Prüfungen ist Rücksicht zu nehmen auf Belastungen durch Schwan-

gerschaft und die Erziehung von Kindern, durch die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen 

sowie durch eine Behinderung oder chronische Erkrankung der oder des Studierenden. Die Art 

und Schwere der Belastung ist durch die oder den Studierenden rechtzeitig gegenüber der oder 

dem Veranstaltungsverantwortlichen bzw. der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen. In Zweifelsfällen entscheidet der Prüfungsausschuss 

auf schriftlichen Antrag. Der Prüfungsausschuss kann in Krankheitsfällen ein amtsärztliches Attest 

verlangen. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Eltern-

zeit ist zu ermöglichen. 

(2) Macht eine Studierende oder ein Studierender glaubhaft, dass sie oder er wegen einer Behin-

derung, einer chronischen Erkrankung, der Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen, einer 

Schwangerschaft oder der Erziehung von Kindern nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistung ganz 

oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, gleicht der Prüfungsausschuss durch ent-

sprechende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Verlängerung der Bearbeitungszeit oder eine 

andere Gestaltung des Prüfungsverfahrens, diesen Nachteil aus.  

(3) Das Studium kann nach den geltenden gesetzlichen Regelungen auf Antrag ganz oder teil-

weise als informelles Teilzeitstudium durchgeführt werden. Bei einem bewilligten informellen Teil-
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zeitstudium besteht kein Anspruch auf Bereitstellung eines besonderen Lehr- und Studienange-

botes. In jedem Fall wird eine Studienberatung vor Aufnahme eines informellen Teilzeitstudiums 

dringend empfohlen. 

§ 27 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Studienleistung gilt als nicht bestanden bzw. eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausrei-

chend“ (0 Punkte) gemäß § 28 Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen, wenn die Kandidatin oder der 

Kandidat einen für sie oder ihn bindenden Prüfungstermin ohne wichtigen Grund versäumt oder 

wenn sie oder er von einer Studienleistung bzw. Prüfung, zu der bereits angetreten wurde, ohne 

wichtigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Studien- bzw. Prüfungsleistung nicht inner-

halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Der für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachte wichtige Grund muss unverzüg-

lich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit ist eine ärztliche Beschei-

nigung vorzulegen. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anerkannt. 

(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis von Studien- bzw. Prüfungsleistun-

gen durch Täuschung oder nicht zugelassene Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Stu-

dienleistung als nicht bestanden bzw. die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausrei-

chend“ (0 Punkte) gemäß § 28 Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen. Eine Kandidatin oder ein Kan-

didat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Erbringung einer Studienleistung bzw. einer 

Prüfung stört, kann von der jeweils prüfenden oder aufsichtführenden Person von der Fortsetzung 

der Studien- bzw.  Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt ebenfalls die Stu-

dienleistung als nicht bestanden bzw. die Prüfung als „nicht ausreichend“ (0 Punkte) gemäß § 28 

Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die 

Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen, 

so dass der Prüfungsanspruch im Studiengang erlischt. 

(4) Entscheidungen gemäß Abs. 1 bis 3 sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

§ 28 Leistungsbewertung und Notenbildung 

(1) Das Modul „Forschungs- und Berufsfeldorientierung“ wird abweichend von § 28 Abs. 2 Allge-

meine Bestimmungen nicht mit Punkten bewertet.  

(2) Die Gesamtbewertung der Masterprüfung in Punkten gemäß Spalte (a) der Tabelle in § 28 

Abs. 6 Allgemeine Bestimmungen errechnet sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten 

Mittelwert der Modulbewertungen. Nicht mit Punkten bewertete (unbenotete) Module bleiben un-

berücksichtigt. 

(3) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 28 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 28 Leistungsbewertung und Notenbildung 

(1) Die Bewertungen für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern 

festgesetzt. 

(2) Es wird ein Bewertungssystem angewendet, das Punkte mit Noten verknüpft. Die Prüfungsleistungen sind 

entsprechend der folgenden Tabelle mit 0 bis 15 Punkten zu bewerten:  

(a) (b) (c) (d) 

Punkte 
Bewertung im traditionel-

len Notensystem 

Note in 

Worten 
Definition 

15 

14 

13 

0,7 

1,0 

1,3 

sehr gut eine hervorragende Leistung 
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12 

11 

10 

1,7 

2,0 

2,3 

gut 

eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen 

liegt 

9 

8 

7 

2,7 

3,0 

3,3 

befriedigend 
eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht 

6 

5 

3,7 

4,0 
ausreichend 

eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 

noch den Anforderungen genügt 

4 

3 

2 

1 

0 

5,0 
nicht ausrei-

chend 

eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht 

mehr genügt 

(3) Bewertungen für Module, die gemäß § 21 Abs. 3 mehrere Teilprüfungen umfassen, errechnen sich aus den 

mit Leistungspunkten gewichteten Punkten der Teilleistungen. Die bei der Mittelwertbildung ermittelten Werte 

werden gerundet und alle Dezimalstellen gestrichen. Lautet die erste Dezimalstelle 5 oder größer, so wird auf 

den nächsten ganzzahligen Punktwert aufgerundet, anderenfalls abgerundet; davon ausgenommen sind Werte 

größer oder gleich 4,5 und kleiner 5,0, die auf 4 Punkte abgerundet werden. 

(4) Eine mit Punkten bewertete Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 5 Punkte erreicht sind.  

(5) Abweichend von Abs. 2 werden externe Praxismodule mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Die 

Studien- und Prüfungsordnung kann vorsehen, dass neben den externen Praxismodulen weitere Module nicht 

mit Punkten bewertet werden (d. h. unbenotet bleiben). Der Gesamtumfang der mit „bestanden“ oder „nicht 

bestanden“ bewerteten Module soll auf höchstens 20 % der im Rahmen des Studiengangs insgesamt zu erwer-

benden Leistungspunkte beschränkt sein. 

(6) Die Gesamtbewertung der Masterprüfung in Punkten gemäß Spalte (a) der nachfolgenden Tabelle errechnet 

sich i. d. R. aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Mittelwert der Modulbewertungen. Nicht mit Punkten 

bewertete Module gemäß Abs. 5 bleiben unberücksichtigt. Der Gesamtpunktwert wird mit einer Dezimalstelle 

ausgewiesen, alle folgenden Dezimalstellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtbewertung der Mas-

terprüfung ist auch gemäß der nachfolgenden Tabelle als Dezimalnote gemäß Spalte (b) und in Worten gemäß 

Spalte (c) auszudrücken.  

(a) (b) (c) 

Durchschnitts- 

Punktwert 

Dezi-

malnote 
Bewertung 

14,9 – 15,0 

14,6 – 14,8 

14,3 – 14,5 

0,7 

0,8 

0,9 

aus-gezeichnet 

13,9 – 14,2 

13,6 – 13,8 

13,3 – 13,5 

13,0 – 13,2 

12,7 – 12,9 

12,5 – 12,6 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

sehr gut 

12,2 – 12,4 

11,9 – 12,1 

11,6 – 11,8 

11,3 – 11,5 

10,9 – 11,2 

10,6 – 10,8 

10,3 – 10,5 

10,0 – 10,2 

9,7 – 9,9 

9,5 – 9,6 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

gut 

9,2 – 9,4 

8,9 – 9,1 

2,6 

2,7 
befriedigend 
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8,6 – 8,8 

8,3 – 8,5 

7,9 – 8,2 

7,6 – 7,8 

7,3 – 7,5 

7,0 – 7,2 

6,7 – 6,9 

6,5 – 6,6 

2,8 

2,9 

3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

6,2 – 6,4 

5,9 – 6,1 

5,6 – 5,8 

5,3 – 5,5 

5,0 – 5,2 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4,0 

ausreichend 

(7) Werden in einem Wahlpflichtbereich mehr Leistungspunkte erworben als vorgesehen sind, so werden dieje-

nigen Module für die Ermittlung der Gesamtnote berücksichtigt, die zuerst abgeschlossen wurden; sofern meh-

rere Module im selben Semester absolviert werden, zählen die notenbesseren. Die Studien- und Prüfungsord-

nung kann von Satz 1 abweichende Regelungen vorsehen. Wenn ein einzelnes Modul nicht nur zum Erreichen, 

sondern zu einer Überschreitung der für den Wahlpflichtbereich vorgesehenen Leistungspunkte führt, so wird 

dieses Modul nur mit den Leistungspunkten gewichtet und ausgewiesen, die zum Erreichen der vorgesehenen 

Leistungspunkte notwendig sind. 

(8) Über die Gesamtbewertungen der Vergleichskohorte der vergangenen vier Semester wird eine Einstufungs-

tabelle („Grading Table“) erstellt, die die statistische Auskunft über die Verteilung der erzielten Abschlussnoten 

der Absolventinnen und Absolventen aufschlüsselt. Hiermit wird dargelegt, welcher Prozentsatz von Studieren-

den welche Note erreicht hat. Diese Einstufungstabellen werden den Absolventinnen und Absolventen zusam-

men mit den weiteren Abschlussdokumenten ausgehändigt. Für die Erstellung der Vergleichskohorte ist eine 

Gruppengröße von mindestens 30 Absolventinnen und Absolventen zu erreichen. Wird diese in wenigstens drei 

bis maximal sechs Semestern nicht erreicht, werden weitere verwandte Studiengänge herangezogen. Eine 

ECTS-Einstufungstabelle wird erstmalig erstellt, wenn die beschriebenen Voraussetzungen vorliegen. 

§ 29 Freiversuch 

Ein Freiversuch ist nicht vorgesehen. 

§ 30 Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. 

(2) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden.  

(3) Der einmalige Wechsel eines endgültig nicht bestandenen Wahlpflichtmoduls ist zulässig.  

(4) § 23 Abs. 12 Sätze 1 und 2 Allgemeine Bestimmungen (Masterarbeit) sowie § 21 Abs. 3 Satz 4 

Allgemeine Bestimmungen (ausgeglichene Modulteilprüfungen) bleiben unberührt. 

§ 31 Verlust des Prüfungsanspruchs und endgültiges Nichtbestehen 

(1) Der Prüfungsanspruch in dem Studiengang, für den die oder der Studierende eingeschrieben 

ist, geht insbesondere endgültig verloren, wenn 

1. eine Prüfung nach Ausschöpfen aller Wiederholungsversuche nicht bestanden ist, es sei 

denn, es handelt sich um eine Prüfung in einem Modul gemäß § 30 Abs. 3; 

 2. ein schwerwiegender Täuschungsfall gemäß § 27 Abs. 3 Satz 3 vorliegt 

(2) Über das endgültige Nichtbestehen und den damit verbundenen Verlust des Prüfungsan-

spruchs wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

§ 32 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen 

Es gelten die Regelungen des § 32 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 32 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen 
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(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 

Aushändigung des Masterzeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfung berichtigt oder die Masterprüfung 

für „nicht bestanden“ erklärt werden.  

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin bzw. 

der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 

bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat 

die Zulassung zu einer Prüfung durch Täuschung erwirkt, so gilt die Modulprüfung als „nicht ausreichend“ 

(0 Punkte) gemäß § 28 Abs. 2. 

(3) Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeug-

nis sind auch die Urkunde, das Diploma Supplement sowie das Transcript of Records und der vollständige Leis-

tungsnachweis einzuziehen, wenn die Masterprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt 

wurde.  

§ 33 Zeugnis 

Es gelten die Regelungen des § 33 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 33 Zeugnis 

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält die Kandidatin bzw. der Kandidat unverzüglich, möglichst inner-

halb von vier Wochen, ein Zeugnis nach dem verbindlichen Muster der Philipps-Universität Marburg. In das 

Zeugnis der Masterprüfung sind die Module mit erzielten Punkten und Leistungspunkten, das Thema der Ab-

schlussarbeit und deren Punkte sowie die Gesamtbewertung in Punkten sowie als Benotung gemäß § 28 Abs. 6 

anzugeben. 

(2) Die Studien- und Prüfungsordnung kann vorsehen, dass im Masterzeugnis Studienschwerpunkte ausgewie-

sen werden. 

(3) Das Zeugnis wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. Das Zeugnis 

trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(4) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat die Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihr bzw. ihm auf Antrag 

vom Prüfungsausschuss eine Bescheinigung erteilt, welche die abgelegten Modulprüfungen und deren Noten 

und die Anzahl der erworbenen Leistungspunkte enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung endgültig nicht 

bestanden ist. 

(5) Auf Antrag wird zusätzlich eine englischsprachige Übersetzung des Zeugnisses erteilt (siehe verbindliches 

Muster der Philipps-Universität Marburg). 

§ 34 Urkunde 

Es gelten die Regelungen des § 34 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 34 Urkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat die Masterurkunde 

mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades beurkundet (siehe ver-

bindliches Muster der Philipps-Universität Marburg). Die Urkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der Philipps-Universität 

Marburg versehen. 

(2) Auf Antrag wird zusätzlich eine englischsprachige Übersetzung der Urkunde erteilt. 

§ 35 Diploma Supplement 

Es gelten die Regelungen des § 35 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 35 Diploma Supplement 

Mit der Urkunde und dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement entsprechend den internationalen Vorgaben 

ausgestellt; dabei ist der zwischen der Hochschulrektorenkonferenz und der Kultusministerkonferenz abge-

stimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden (siehe verbindliches Muster der Philipps-Universi-

tät Marburg). Es wird zusätzlich eine englischsprachige Übersetzung ausgestellt. Als Anlage des Diploma Supp-

lements wird eine Einstufungstabelle („Grading Table“) gemäß § 28 Abs. 8 ausgehändigt. 
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§ 36 Transcript of Records und vollständiger Leistungsnachweis 

Es gelten die Regelungen des § 36 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 36 Transcript of Records und vollständiger Leistungsnachweis 

(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf Antrag eine Bescheinigung über bestandene Prüfungen in 

Form einer Datenabschrift (Transcript of Records) nach dem Standard des ECTS ausgestellt (siehe verbindli-

ches Muster der Philipps-Universität Marburg). Nach Abschluss des Studiums wird eine Datenabschrift zusam-

men mit dem Zeugnis, der Urkunde und dem Diploma Supplement ausgestellt. Es wird zusätzlich eine englisch-

sprachige Übersetzung ausgestellt. 

(2) Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf Antrag eine vollständige Bescheinigung über alle im Rahmen 

des Studiengangs absolvierten Prüfungen (einschließlich Fehlversuchen und Rücktritten) ausgestellt (siehe ver-

bindliches Muster der Philipps-Universität Marburg). Es wird zusätzlich eine englischsprachige Übersetzung aus-

gestellt. 

IV. Schlussbestimmungen 

§ 37 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

Es gelten die Regelungen des § 37 Allgemeine Bestimmungen. 

Textauszug aus den Allgemeinen Bestimmungen: 

§ 37 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf Antrag zeitnah nach der Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen 

Einsicht in ihre bzw. seine Prüfungsunterlagen einschließlich des Gutachtens der Masterarbeit sowie in die Prü-

fungsprotokolle gewährt. Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 38 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Phi-

lipps-Universität Marburg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für den Studiengang „So-

ziologie: Gesellschaftliche Ordnungen im Wandel“ mit dem Abschluss „Master of Arts (M.A.)“ vom 

29. November 2017 außer Kraft. 

(2) Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem Win-

tersemester 2024/25 aufnehmen. 

(3) Studierende, die das Studium vor Inkrafttreten dieser Studien- und Prüfungsordnung aufge-

nommen haben, können die Masterprüfung nach der Prüfungsordnung vom 29. November 2017 

bis spätestens zum Ende des Sommersemesters 2027 ablegen. Der Prüfungsausschuss kann für 

diese Übergangszeit Regelungen erlassen, die einen freiwilligen Wechsel auf diese Studien- und 

Prüfungsordnung begünstigen. Der Wechsel auf diese Studien- und Prüfungsordnung ist schrift-

lich zu beantragen und unwiderruflich. 

 

Marburg, den 04.04.2024 

gez. 

Prof. Dr. Annette Henninger 

Dekanin des Fachbereichs 

Gesellschaftswissenschaften und Philosophie 

der Philipps-Universität Marburg 

 

Marburg, den 17.07.2024 

gez. 

Prof. Dr. Annette Henninger 

Dekanin des Fachbereichs 

Gesellschaftswissenschaften und Philosophie 

der Philipps-Universität Marburg 
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Anlage 1: Exemplarischer Studienverlaufsplan 
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Anlage 2: Modulliste  

Modulbezeichnung* 

Englische Übersetzung 

LP Verpfl.-

Grad 

Niveau-

stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen 

für die Teilnahme 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von LP 

Einführung: Theorien und 

Methoden der Ordnung 

Introduction: Theories 

and Methods of Social Or-

der 

 

 

12 PF Basis 

 

Nach Abschluss des Moduls können Studierende be-

nennen, welche theoretischen Paradigmen, etwa in Be-

zug auf Macht, Dinge, Affekte, Technik und Kultur aktu-

ell diskutiert werden. Sie können vergleichen, welche 

methodischen Zugänge, Forschungsdesigns und Me-

thoden sich für welche Fragestellungen zu gesellschaft-

licher Ordnung eignen, wie zum Beispiel wohlfahrts-

staatliche Ordnungen, Kapitalismusvarianten, gesell-

schaftliche Integrationsformen und Ungleichheitsstruktu-

ren, aber auch lokale Interaktionsordnungen, Aushand-

lungsstrukturen sowie diskursive und symbolische Wis-

sensordnungen. Sie können differenziert analysieren, 

wie körperlich-materielle Praktiken, politische Strategien 

und Kalküle, kulturelles Wissen und Techniken zum 

Aufbau, Erhalt und zur Zerstörung sozialer Ordnungen 

beitragen. 

keine Studienleistungen: 

I a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.)  

oder  

b)  Lernportfolio (ca. 10.800 

Zeichen/6 Seiten)  

und 

II a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.) 

oder  

b) Lernportfolio (Lernportfo-

lio (ca. 10.800 Zeichen/6 

Seiten) 

Modulprüfung: 

a) Hausarbeit  

(36.000 - 39.600 Zei-

chen / 

20-22 Seiten) 

oder 

b) Lernportfolio  

(39.600 - 45.000 Zei-

chen /  

22-25 Seiten) 

oder 

c) Mündliche Einzelprü-

fung  

(20 Minuten) 
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Modulbezeichnung* 

Englische Übersetzung 

LP Verpfl.-

Grad 

Niveau-

stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen 

für die Teilnahme 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von LP 

Etablierte Ordnungen im 

räumlichen und zeitlichen 

Vergleich 

Social Orders: Compara-
tive Research in Historical 
and Regional Variations  
 

12 WP Aufbau Nach Abschluss des Moduls können Studierende be-

nennen, wie gesellschaftliche Ordnungssysteme im in-

ternationalen Vergleich, beispielsweise Ökonomien und 

Wohlfahrtsstaaten, historisch entstanden sind, wie sie 

sich unterscheiden und welche Auswirkungen sie auf 

verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche haben. Sie 

können bewerten, welche Vor- und Nachteile für Men-

schen in den verschiedenen gesellschaftlichen Ord-

nungssystemen bestehen, also zum Beispiel mit empiri-

schen Daten bewerten, in welchen Ländern es warum 

gelingt, gesellschaftliche Integration / Lebenszufrieden-

heit / Gleichberechtigung zu fördern oder Arbeitslosig-

keit / Armut / Extremismus zu verhindern. Sie können 

weiterentwickeln, wie gesellschaftliche Ordnungssys-

teme im Hinblick auf die oben genannten Kriterien zu 

kategorisieren und zu bewerten sind. Das bedeutet bei-

spielsweise, bestehende Forschung über Gesellschaf-

ten im internationalen und historischen Vergleich selbst 

weiterentwickeln zu können. 

keine Studienleistungen: 

I a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.)  

oder  

b) Lernportfolio (ca. 10.800 

Zeichen/6 Seiten insge-

samt) 

und 

II a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.) 

oder  

b) Lernportfolio (ca. 10.800 

Zeichen/6 Seiten insge-

samt) Lernportfolio (ca. 

10.800 Zeichen/6 Seiten) 

Modulprüfung: 

a) Hausarbeit  

(36.000 - 39.600 Zei-

chen / 

20-22 Seiten) 

oder 

b) Lernportfolio  

(39.600 - 45.000 Zei-

chen / 

22-25 Seiten) 

oder 

c) Mündliche Einzelprü-

fung  

(20 Minuten) 
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Modulbezeichnung* 

Englische Übersetzung 

LP Verpfl.-

Grad 

Niveau-

stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen 

für die Teilnahme 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von LP 

Ordnung als Prozess: In-

teraktions- und Bezie-

hungsdynamiken 

Social Orders: Dynamics 

and Structures of Interac-

tion  

12 WP Aufbau Nach Abschluss des Moduls können Studierende be-

nennen, wie Wissensformen und Praktiken bei der 

Etablierung und Aufrechterhaltung sozialer Ordnungen 

zum Tragen kommen. Sie können unterscheiden, was 

die Besonderheiten unterschiedlicher prozesssoziologi-

scher Ansätze sind (Soziologie des Alltags, Praxissozio-

logie, doing/undoing differences, Soziologie der Interak-

tion und skopischer Praktiken) und analysieren, auf wel-

chen Ebenen und mit welchen Reichweiten gesell-

schaftliche Ordnungen prozessual hergestellt werden. 

Sie können prozesssoziologische Ansätze in unter-

schiedlichen empirischen Forschungsfeldern (Migration, 

Geschlecht, Lebensstil, Raum) anwenden. 

keine Studienleistungen: 

I a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.)  

oder  

b) Lernportfolio (ca. 10.800 

Zeichen/6 Seiten) und 

II a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.) 

oder  

b)  Lernportfolio (ca. 10.800 

Zeichen/6 Seiten) 

Modulprüfung: 

a) Hausarbeit  

(36.000 - 39.600 Zei-

chen / 20-22 Seiten) 

oder 

b) Lernportfolio  
(39.600 - 45.000 Zei-
chen / 
22-25 Seiten) 

oder 

c) Mündliche Einzelprü-
fung  
(20 Minuten) 

Bedrohte Ordnungen: Kri-

sen, Unsicherheit, Risiko 

Social Orders: Disintegra-
tion and Transition (Crisis, 
insecurity, risk) 
 

12 WP Aufbau Nach Abschluss des Moduls können Studierende analy-

sieren, wie soziale Ordnungen als bedroht dargestellt 

werden: die Repräsentationen und Szenarien der Ord-

nungsstörung, der Ordnungskrise oder des Ordnungs-

zusammenbruchs (z.B. Unfälle, affektive Massendyna-

miken, Naturkatastrophen, Gewaltexzesse, Terror/ Ter-

rorismus/ Terrorangriffe). Sie verstehen, welche Maß-

nahmen angesichts der bedrohten Ordnung ergriffen 

werden: Techniken der Überwachung (z.B. öffentliche 

keine Studienleistungen: 

I a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.)  

oder  

b) Lernportfolio (ca. 10.800 

Zeichen/6 Seiten)  

und 
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Modulbezeichnung* 

Englische Übersetzung 

LP Verpfl.-

Grad 

Niveau-

stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen 

für die Teilnahme 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von LP 

Räume, Datenverkehr, Ansteckungsdynamiken), der 

Kontrolle (z.B. von Grenzen, Mobilitätsdynamiken, Kör-

perkontakten, Gewaltausübung) oder der Antizipation 

von Gefahren (z.B. durch Wahrscheinlichkeitsprogno-

sen, Szenarien oder Simulationsverfahren). 

II a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.) 

oder  

b) Lernportfolio (ca. 10.800 

Zeichen/6 Seiten) 

Modulprüfung: 

a) Hausarbeit  

(36.000 - 39.600 Zei-

chen / 

20-22 Seiten) 

oder 

b) Lernportfolio  

(39.600 - 45.000 Zei-

chen / 

22-25 Seiten) 

oder 

c) Mündliche Einzelprü-

fung (20 Minuten) 

Ökologische Ordnungen: 

Gesellschaft zwischen 

Natur und Kultur 

Ecological Orders: Soci-

ety between Nature and 

Culture 

12 WP Aufbau Nach Abschluss des Moduls können Studierende be-

nennen, wie sich Konzepte des Sozialen ändern müs-

sen, um zu erfassen, dass sich gesellschaftliche Pro-

zesse in Materien einschreiben, die lange Zeit in der 

Umwelt des Sozialen verortet wurden: Böden und mik-

robielle Gemeinschaften, Atmosphären und Stoffkreis-

läufe, Tiere und Pflanzen. Sie können analysieren, wie 

das soziologische Vokabular etwa durch Begriffe wie 

Symbiose, Stoffwechsel, Zirkulation, Milieu, geo- und bi-

osoziale Verbindungen, das Leben oder das Terrestri-

sche zu erweitern sind, um das Fach auf die ökologi-

schen Krisen und Katastrophen der Gegenwart einzu-

stellen. Sie können die Transformation ökologischer 

Ordnung fallbezogen untersuchen. Exemplarisch: die 

Behandlung von Problemen der Verschmutzung, der 

keine Studienleistungen: 

I a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.)  

oder  

b) Lernportfolio (ca. 10.800 

Zeichen/6 Seiten)  

und 

II a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.) 

oder  

b) Lernportfolio (ca. 10.800 

Zeichen/6 Seiten) 

Modulprüfung: 
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Modulbezeichnung* 

Englische Übersetzung 

LP Verpfl.-

Grad 

Niveau-

stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen 

für die Teilnahme 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von LP 

Klimafolgenanpassung oder des Geoengineering, aber 

auch die Veränderung von Praktiken der Mobilität, des 

Wohnens oder der Ernährung. 

a) Hausarbeit  

(36.000 - 39.600 Zei-

chen / 20-22 Seiten) 

oder  

b) Lernportfolio 

(39.600 - 45.000 Zei-

chen / 

22-25 Seiten) 

oder 

c) Mündliche Einzelprü-

fung  

(20 Minuten) 

Vertiefung For-

schungsmethoden 

Methodology and Re-
search Methods (ad-
vanced) 
 

 

12 WP Vertie-

fung 

Nach Abschluss des Moduls können Studierende fort-

geschrittene Forschungsdesigns in Hinblick auf deren 

Anwendbarkeit für verschiedene Fragestellungen zu ge-

sellschaftlicher Ordnung und deren Wandel vergleichen. 

Sie können existierende Literatur methodologisch be-

werten, und eine Auswahl an fortgeschrittenen Erhe-

bungs- und Auswertungsverfahren selbstständig um-

setzten. Dies beinhaltet Verfahren der multivariaten 

Analyse quantitativer Daten einschließlich ihrer mathe-

matischen und wissenschaftstheoretischen Grundlagen 

sowie fortgeschrittene Verfahren zur Erhebung und 

Auswertung qualitativer Daten zur Rekonstruktion ge-

sellschaftlicher Ordnungsformen, insbesondere z.B. 

Grounded Theory, Ethnographie und sozialwissen-

schaftliche Hermeneutik. 

keine Studienleistungen: 

I a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.)  

oder  

b) Lernportfolio (ca. 10.800 

Zeichen/6 Seiten insge-

samt) 

und 

II a) Einzelpräsentation (ca. 

15 Min.) 

oder  

b) Lernportfolio (ca. 10.800 

Zeichen/6 Seiten insge-

samt) 

Modulprüfung: 

a) Hausarbeit  

(36.000 - 39.600 Zei-

chen / 20-22 Seiten) 

oder 
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Modulbezeichnung* 

Englische Übersetzung 

LP Verpfl.-

Grad 

Niveau-

stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen 

für die Teilnahme 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von LP 

b) Lernportfolio  

(39.600 - 45.000 / 

22-25 Seiten) 

oder  

c) Mündliche Einzelprü-

fung  

(20 Minuten) 

Projektarbeit I 

Research Project I  
 

12 WP Vertie-

fung 

Nach Abschluss dieses Moduls können Studierende be-

nennen, welches Forschungsinteresse sie verfolgen 

und dies in einer Fragestellung formulieren sowie den 

aktuellen Forschungsstand zusammenfassen. Sie ver-

stehen, in welchem theoretischen und methodischen 

Kontext die Fragestellung einzuordnen ist und können 

konkurrierende Erklärungsansätze in theoretischer 

und/oder methodologischer Hinsicht unterscheiden und 

deren Logik analytisch nachvollziehen. Sie können be-

werten, wie die Ergebnisse der Projektarbeit in Bezug 

auf den aktuellen Forschungsstand einzustufen sind, 

die Vorgehensweise und Argumentation kritisch reflek-

tieren sowie Vor- und Nachteile konkurrierender Erklä-

rungsansätze einschätzen. 

keine Modulteilprüfungen: 

a) Projektskizze  
(14.400 - 18.000 Zei-
chen / 
8-10 Seiten) - 3 LP 

und 

b) Projektarbeit/Projektbe-

richt  

(36.000 - 39.600 Zei-

chen / 

20-22 Seiten) - 9 LP 

Projektarbeit II 

Research Project II 
 

12 WP Vertie-

fung 

Nach Abschluss des Moduls können Studierende be-

nennen, welches fortgeschrittene Forschungsinteresse 

sie verfolgen. Sie können bestehende Fragestellungen 

vertiefen bzw. den rezipierten Forschungsstand um wei-

tere Perspektiven ergänzen. Sie verstehen, in welchem 

theoretischen und methodischen Kontext die Fragestel-

lung einzuordnen ist und können konkurrierende Erklä-

rungsansätze in theoretischer und/oder methodologi-

scher Hinsicht unterscheiden und deren Logik analy-

tisch nachvollziehen. 

keine Modulteilprüfungen: 

a) Projektskizze 

(14.400-18.000 Zeichen 

/ 

 8-10 Seiten) - 3 LP 

und 

b) Projektarbeit/Projektbe-

richt  

(36.000 - 39.600 Zei-

chen  

/20-22 Seiten) - 9 LP 
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Modulbezeichnung* 

Englische Übersetzung 

LP Verpfl.-

Grad 

Niveau-

stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen 

für die Teilnahme 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von LP 

Sie können bewerten, wie die Ergebnisse der Projektar-

beit in Bezug auf den aktuellen Forschungsstand einzu-

stufen sind, die Vorgehensweise und Argumentation kri-

tisch reflektieren sowie Vor- und Nachteile konkurrieren-

der Erklärungsansätze einschätzen. 

Soziologie (MA) Global I 

– study abroad 

Sociology (MA) Global I  
– study abroad 

6 WP Vertie-

fung 

Nach Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden 

vertiefte Kenntnisse aus dem Bereich Soziologie oder 

Methoden erworben. Das Modul wird im Rahmendes 

Auslandsstudiums durchgeführt 

keine Modulprüfung: 

Portfolio (ca. 36.000 Zei-

chen/20 Seiten) 

Soziologie (MA) Global II 

– study abroad 

Sociology (MA) Global II  
– study abroad 

6 WP Vertie-

fung 

Nach Abschluss dieses Moduls an einer internationalen 

Partneruniversität haben die Studierenden vertiefende 

Kenntnisse der Soziologie erworben, die an der Marbur-

ger Universität nicht angeboten werden. 

Die Auseinandersetzung mit neuen Themen in einem 

internationalen Umfeld fördert zudem die interkulturelle 

Kompetenz der Studierenden 

keine Modulprüfung: 

Portfolio (ca. 36.000 Zei-

chen/20 Seiten) 

 

Forschungs- oder Berufs-

feldorientierung 

Professional Practical 
Training 
 

12 PF Praxis Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in 

der Lage, berufliche Anwendungsfelder der Soziologie 

zu identifizieren und in einem Praktikum ihre Praxiser-

fahrung zu vertiefen sowie ihre Sozial- und Projektkom-

petenzen anzuwenden und weiterzuentwickeln. 

keine Modulprüfung: 

a) Praktikumsbericht  

(ca. 10.800 Zeichen/ 6 

Seiten) 

oder  

b) mündliche Einzel-Prä-

sentation  

(15 Minuten)  

oder 

c) mündliche Gruppen-Prä-

sentation  

(30 Minuten) 

unbenotetes Modul 
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Modulbezeichnung* 

Englische Übersetzung 

LP Verpfl.-

Grad 

Niveau-

stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen 

für die Teilnahme 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von LP 

Forschungsorientierte 

Berufspraxis 

Job-related Research  
 

12 WP Praxis Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in 

der Lage, eine im M.A. entwickelte forschungsorientierte 

Schwerpunktsetzung in der beruflichen Praxis zu über-

prüfen. Sie können kritisch über ihre eigene Praxiser-

fahrung und Berufsperspektive reflektieren und diese 

zielorientiert weiterentwickeln. 

keine Modulprüfung: 

Hausarbeit  

(36.000 - 39.600 Zeichen / 

20-22 Seiten) 

Wissenschaftsmanage-

ment 

Science Management  
 

12 WP Profil Nach Abschluss des Moduls können Studierende die 

Organisationsstrukturen der akademischen Selbstver-

waltung besser überblicken. Sie haben Kompetenzen 

z.B. in der Organisation von Fachtagungen und wissen-

schaftlichen Kongressen erworben. Sie können benen-

nen, welche, beruflichen Rollen es in akademischen 

Forschungseinrichtungen sowie dem Management von 

wissenschaftlichen Organisationen gibt.  

Basierend darauf können sie analysieren, wie sie die ei-

gene Zukunfts- und Berufsperspektive in akademischen 

Berufsfeldern gestalten möchten. Sie gewinnen soziale 

Kompetenz und berufsbiografische Gestaltungskompe-

tenz als Fähigkeit zum Perspektivwechsel. 

keine Modulprüfung: 

Lernportfolio  

(39.600 -  45.000 Zeichen / 

22-25 Seiten) 

Soziologie (MA) Interna-

tional I  

– study abroad 

 

Sociology International I 

(MA) – study abroad 

6 WP Vertie-

fung 

Nach Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden 

weiterführende Kenntnisse aus dem Bereich Soziologie 

oder Methoden erworben, die den in Marburg gewählten 

Schwerpunkt sinnvoll ergänzen. Dieses Modul wird an 

einer ausländischen Partneruniversität durchgeführt. 

keine Modulprüfung: 

Portfolio (ca. 36.000 Zei-

chen/20 Seiten) 

 

Soziologie (MA) Interna-

tional II 

– study abroad  

 

Sociology International II 

(MA) – study abroad 

6 WP Vertie-

fung 

Nach Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden 

vertiefende Kenntnisse aus dem Bereich Soziologie mit 

einem Bezug zu der gesellschaftlichen Ordnung des 

Landes erworben, in dem das Auslandsstudium durch-

geführt wird. 

keine Modulprüfung: 

Portfolio (ca. 36.000 Zei-

chen/20 Seiten) 
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Modulbezeichnung* 

Englische Übersetzung 

LP Verpfl.-

Grad 

Niveau-

stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen 

für die Teilnahme 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von LP 

Masterarbeit 

M.A.-Thesis  
 

24 PF Ab-

schluss 

Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in 

der Lage, zu einem selbst gewählten Thema aus dem 

Gegenstandsbereich der Soziologie ein Forschungspro-

jekt zu konzipieren und dieses nach wissenschaftlichen 

Methoden eigenständig zu bearbeiten. Sie sind hier-

durch in der Lage, ihre eigene wissenschaftliche Leis-

tung in angemessener Form schriftlich darzustellen und 

zu zeigen, dass sie das Fach in angemessener Weise 

beherrschen. 

Nachweis von min-

destens 60 LP 

Modulprüfung: 

Masterarbeit  

(108.000-144.000 Zeichen 

/60-80 Seiten) 
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Anlage 3: Importmodulliste 

Die nachfolgend genannten Studienangebote können zur Zeit der Beschlussfassung über diese Studien- und Prüfungsordnung gewählt werden. Für 

diese Module gelten gemäß § 14 Abs. 1 Allgemeine Bestimmungen die Angaben der Studien- und Prüfungsordnung, in deren Rahmen die Module 

angeboten werden (besonders bzgl. Qualifikationszielen, Voraussetzungen, Leistungspunkten sowie Prüfungsmodalitäten). Die Kombinationsmöglich-

keiten der Module werden ggf. von der anbietenden Lehreinheit festgelegt. 

Der Katalog der wählbaren Studienangebote kann vom Prüfungsausschuss insbesondere dann geändert oder ergänzt werden, wenn sich das Angebot 

der Studiengänge der anbietenden Fachbereiche an der Philipps-Universität Marburg ändert. Derartige Änderungen werden vom Prüfungsausschuss 

auf der jeweiligen Studiengangwebseite veröffentlicht. Die Wahrnehmung der nachfolgend genannten Studienangebote kann im Einzelfall oder generell 

davon abhängig gemacht werden, dass zuvor eine Studienberatung wahrgenommen oder eine verbindliche Anmeldung vorgenommen wird. Im Falle 

von Kapazitätsbeschränkungen gelten die entsprechenden Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung. Im Übrigen wird keine Garantie dafür über-

nommen, dass das unten aufgelistete Angebot tatsächlich durchgeführt wird und wahrgenommen werden kann. 

Auf begründeten Antrag der oder des Studierenden ist es zulässig, über das reguläre Angebot hinaus im Einzelfall weitere Importmodule zu genehmigen; 

dies setzt voraus, dass auch der anbietende Fachbereich bzw. die anbietende Einrichtung dem zustimmt. 

Das aktuelle Importangebot ist jeweils auf der Studiengangwebseite des modulanbietenden Fachbereichs als Exportangebot veröffentlicht. 

Studierende sollen vor Aufnahme des Studienangebots die entsprechenden Informations- bzw. Beratungsangebote des modulanbietenden 

Fachbereichs wahrnehmen. 

Eventuelle Teilnahmevoraussetzungen oder -empfehlungen sowie Kombinationsregelungen sind zu beachten. Sollte der Modulanbieter Kom-

binationsregelungen vorgegeben und Exportpakete gebildet haben, steht, je nach Umfang des eigenen Importfensters, faktisch nur ein be-

grenztes Modulangebot zur Verfügung.  

Zum Zeitpunkt der letzten Beschlussfassung im Fachbereichsrat über die vorliegende Studien- und Prüfungsordnung lag über folgende Module eine 

Vereinbarung vor: 

Nachfolgende Module verwendbar für Studienbereich III: Profilmodule sowie Praxis- und Berufsfeldorientierung benennen (Wahlpflicht) 0-12 LP 

Angebot aus Studiengang Modultitel LP 

Rechtswissenschaft (FB 01) Exportmo-

dulangebot  

Alle Module der Studien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs Rechtswissenschaften für 

das Exportmodulangebot in Bachelor- und Masterstudiengänge  

M.A. Internationale Strafjustiz: Recht, Ge-

schichte, Politik (FB 01) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 

 

B.Sc. Betriebswirtschaftslehre/ 

Business Administration (FB 02) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 
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B.Sc. Volkswirtschaftslehre/ 

Economics (FB 02) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  

 

M.A. Empirische Kulturwissenschaft (FB 

03) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 
 

M.A. Friedens- und Konfliktforschung 

(FB 03) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 
 

M.A. Sozial- und Kulturanthropologie 

(FB 03) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  
 

M.A. Politikwissenschaft (FB 03) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs   

M.A. Religionswissenschaft (FB 03) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs   

M.A. Soziologie Gesellschaftliche Ord-

nungen im Wandel (FB 03) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  
 

M.A. Philosophie (FB 03) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs   

B.Sc. Psychologie (FB 04) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs   

M.A. Europäische Wirtschafts- und  

Sozialgeschichte (FB 06) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 

  

M.A. Geschichte der internationalen Poli-

tik (FB 06) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 

  

M.A. Geschichte (FB 06) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  

M.A. Cultural Data Studies (FB 09) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 

  

M.A. Sprechwissenschaft und Phonetik 

(aktuellste Fassung) 

Linguistik: Kognition und Kommunikation 

(FB 09) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 

 

 

M.A. Medien und kulturelle Praxis: Ge-

schichte, Ästhetik, Theorie (FB 09) 

Medienkultur 
12 

M.A. Bildende Kunst - Künstlerische 

Konzeptionen (FB 09) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 
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M.A. Kunstgeschichte. Forschung, Theo-

rie, Praxis 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 

  

M.A. Islamwissenschaft (FB 10) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  

M.A. Arabische Literatur und Kultur  

(FB 10) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 

  

M.A. Iranistik (FB 10) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  

M.A. Semitistik und altorientalistische 

Philologie (FB 10) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 

  

M.A. Politik und Wirtschaft des Nahen 

und Mittleren Ostens (FB 10) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 

  

B.A. Nah- und Mitteloststudien (FB 10) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  

B.A. Romanische Kulturen: Kommunika-

tion, Sprache, Literatur (FB 10) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs 

  

M.Sc. Wirtschaftsgeographie (FB 19) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  

B.Sc. Geographie (FB 19) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  

M.Sc. Physische Geographie (FB 19) Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  

M.A. Abenteuer und Erlebnispädagogik 

(FB 21) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  
 

M.A. Erziehungs- und Bildungswissen-

schaft (FB 21) 

Alle Exportmodule des exportierenden Studiengangs  
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Anlage 4: Exportmodulliste 
 

Das aktuelle Exportangebot ist jeweils auf der Studiengangwebseite des modulanbietenden Fachbereichs als Exportangebot veröffentlicht. 

Eventuelle Teilnahmevoraussetzungen oder -empfehlungen sowie Kombinationsregelungen sind zu beachten. Sollte der Modulanbieter Kom-

binationsregelungen vorgegeben und Exportpakete gebildet haben, steht, je nach Umfang des eigenen Importfensters, faktisch nur ein be-

grenztes Modulangebot zur Verfügung. 

Die Auflistung stellt das Exportangebot zur Zeit der Beschlussfassung über diese Studien- und Prüfungsordnung dar. Der Katalog des Exportangebots 

kann vom Prüfungsausschuss insbesondere dann geändert oder ergänzt werden, wenn sich das Exportangebot ändert. Derartige Änderungen werden 

vom Prüfungsausschuss auf der Studiengangwebseite gemäß § 6 veröffentlicht. 

§ 1 Export curricularer Module in andere Studiengänge 

Folgende Module gemäß Anlage 2 können auch im Rahmen anderer Studiengänge absolviert werden, soweit dies mit dem Fachbereich bzw. den 

Fachbereichen vereinbart ist, in dessen Studiengang bzw. deren Studiengängen diese Module wählbar sind.  

Einführung: Theorien und Methoden der Ordnung 

Introduction: Theories and Methods of Social Order 

 

Etablierte Ordnungen im räumlichen und zeitlichen Vergleich 

Social Orders: Comparative Research in Historical and Regional Variations  

 

Ordnung als Prozess: Interaktions- und Beziehungsdynamiken 

Social Orders: Dynamics and Structures of Interaction  

 

Bedrohte Ordnungen: Krisen, Unsicherheit, Risiko 

Social Orders: Disintegration and Transition (Crisis, insecurity, risk) 

Ökologische Ordnungen: Gesellschaft zwischen Natur und Kultur 

Ecological Orders: Society between Nature and Culture 

Vertiefung Forschungsmethoden 

Methodology and Research Methods (advanced) 

 

 

§ 2 Spezifische Exportmodule für andere Studiengänge 

Folgende modifizierte Module bzw. reine Exportmodule werden ausschließlich für andere Studiengänge angeboten und sind im Rahmen des durch 
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diese Ordnung geregelten Studiengangs nicht wählbar. 

Modulbezeichnung* 

 

LP Verpfl.-

Grad 

Niveau-

stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von LP 

Social Sciences (MA) In-

ternational I – study 

abroad 

6 WP Vertie-

fung 

Nach Abschluss dieses Moduls haben die Studie-

renden vertiefte Kenntnisse aus dem Bereich Sozi-

alwissenschaften erworben. Das Modul wird im 

Rahmendes Auslandsstudiums durchgeführt. 

keine Modulprüfung: 

Portfolio (ca. 36.000 Zei-

chen/20 Seiten) 

Social Sciences (MA) In-

ternational II – study 

abroad 

6 WP Vertie-

fung 

Nach Abschluss dieses Moduls an einer internatio-

nalen Partneruniversität haben die Studierenden 

vertiefende Kenntnisse der Sozialwissenschaften 

erworben, die an der Marburger Universität nicht 

angeboten werden. 

Die Auseinandersetzung mit neuen Themen in ei-

nem internationalen Umfeld fördert zudem die in-

terkulturelle Kompetenz der Studierenden. 

keine Modulprüfung: 

Portfolio (ca. 36.000 Zei-

chen/20 Seiten) 

Area Studies 12 WP Vertie-

fung 

Die Teilnehmenden sind am Ende des Moduls in 
der Lage  

• grundlegende Ansätze der Area Studies zu 
benennen, 

• die Wechselwirkung von lokalen, regiona-
len und globalen Prozessen zu beschrei-
ben, 

• Akteur*innen dieser Prozesse auf regiona-
ler Ebene zu bestimmen. 

Status/Abschlussart 

Austauschstudierende/r 

(Incoming) 

 

Status exchange stu-

dent 

Modulprüfung:  

Hausarbeit (25.000-30.000 

Zeichen) oder 

mündliche Gruppenpräsenta-

tion (30 Minuten) oder  

Posterpräsentation (30 Mi-

nuten) 

Global Conflict and Coop-

eration 

12 WP Vertie-

fung 

Die Teilnehmenden sind am Ende des Moduls in 
der Lage 

• Globale Konflikte und Kooperationen am 
Beispiel von Institutionen und Akteur*innen 
zu benennen, 

• ausgewählte theoretische Ansätze zu glo-
balen Konflikten und Kooperationen zu er-
klären, 

• ausgewählte Themen im globalen Kontext 
kritisch zu untersuchen. 

Status/Abschlussart 

Austauschstudierende/r 

(Incoming) 

 

Status exchange stu-

dent 

Modulprüfung:  

Hausarbeit (25.000-30.000 

Zeichen) oder 

mündliche Gruppenpräsenta-

tion (30 Minuten) oder  

Konfliktanalyse (25.000-

30.000 Zeichen) 



 40 

Modulbezeichnung* 

 

LP Verpfl.-

Grad 

Niveau-

stufe 

Qualifikationsziele Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von LP 

Plurality and Inequality 6 WP Vertie-

fung 

Die Teilnehmenden sind am Ende des Moduls in 
der Lage 

• die Verzahnung und wechselseitige Beein-
flussung von Akteur*innen in pluralen Ge-
sellschaften zu benennen, 

• Herausforderungen und Modelle des ge-
sellschaftlichen Umgangs mit Pluralität und 
Ungleichheit zu beschreiben. 

Status/Abschlussart 

Austauschstudierende/r 

(Incoming) 

 

Status exchange stu-

dent 

Modulprüfung:  

Essay (18.000-20.000 Zei-

chen) oder  

mündliche Gruppenpräsenta-

tion (20 Minuten) oder  

Portfolio (18.000-20.000 Zei-

chen) 
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Anlage 5: Praktikumsordnung 

 
§ 1 Allgemeine Bestimmungen 
Die Studierenden des M.A. Soziologie: Gesellschaftliche Ordnungen im Wandel sind gemäß § 11 
der Masterordnung dazu verpflichtet, während ihres Studiums ein Berufspraktikum zu absolvieren. 
Das Berufspraktikum dient dazu, die Studierenden an mögliche Berufs- und Tätigkeitsfelder her-
anzuführen und sie mit Anforderungen der Praxis bekannt zu machen. Das Berufspraktikum soll 
den Praxisbezug des Studiums fördern und Orientierungshilfen für den Übergang vom Studium in 
die Berufstätigkeit schaffen. Die Studierenden sind gehalten, sich selbst um einen Praktikumsplatz 
zu bemühen oder die Praktikumsberatung des Instituts für Soziologie in Anspruch zu nehmen. 

 
§ 2 Praktikumsberatung  
Das Institut für Soziologie der Philipps-Universität Marburg bestellt eine Praktikumsberaterin oder 
einen Praktikumsberater. Sie oder er berät in Zusammenarbeit mit den Professorinnen und Pro-
fessoren der Soziologie und der Studienberaterin oder dem Studienberater die Studierenden bei 
der Auswahl geeigneter Praktikumsstellen und sorgt für eine angemessene fachliche Vermittlung, 
Vorbereitung, Begleitung und Auswertung der Praktika im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten. 
Die Praktikumsberaterin oder der Praktikumsberater entscheidet, ob eine bestimmte Praktikums-
stelle anerkannt werden kann. In Zweifelsfällen entscheidet hierüber der Prüfungsausschuss. In 
regelmäßigen Abständen berichtet die Praktikumsberaterin oder der Praktikumsberater dem Di-
rektorium des Instituts für Soziologie. 

 
§ 3 Praktikumsstellen  
(1) Das Praktikum kann bei allen Einrichtungen absolviert werden, deren Tätigkeitsfelder deutlich 
erkennbare Bezüge zu den Studieninhalten und Berufsfeldern der Soziologie aufweisen. Auch ein 
internes Praktikum innerhalb eines am Institut für Soziologie angesiedelten Forschungsprojektes 
ist möglich. Für Studierende des Masterstudiengangs „MA Soziologie: Gesellschaftliche Ordnun-
gen im Wandel“ eignen sich insbesondere Praktika in den Berufsfeldern gemäß § 2 Abs. 5 dieser 
Studien- und Prüfungsordnung.  
 
(2) Die Einrichtungen können im Ausland liegen. Über Praktikumsmöglichkeiten im Ausland, die 
fachlichen Anforderungen, Anerkennungsmöglichkeiten sowie Fördermöglichkeiten beraten die 
Auslandsstudienberatung des Fachbereichs sowie die für das Auslandsstudium zuständigen 
Dienststellen der Philipps-Universität Marburg.  
 

(3) Bestehen Zweifel bezüglich der Eignung einer Einrichtung, wird dringend empfohlen, vor Auf-

nahme des Praktikums die Modulbeauftragte oder den Modulbeauftragten des Moduls zu konsul-

tieren. 

 
§ 4 Zeitpunkt und Dauer des Praktikums  
(1) Im Rahmen des Moduls „Forschungs- und Berufsfeldorientierung“ können in der Regel nur 
Tätigkeiten anerkannt werden, die innerhalb des Zeitraumes der Einschreibung für den Master-
Studiengang „MA Soziologie: Gesellschaftliche Ordnungen im Wandel“ ausgeübt werden. Über 
Ausnahmen von der Regelung des Satz 1 entscheidet die oder der Modulbeauftragte des Moduls 
„Forschungs- und Berufsfeldorientierung“.  
 
(2) Es wird empfohlen, das Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem 2. und 3. Se-
mester oder zwischen dem 3. und 4. Semester zu absolvieren.  
 
(3) Das Pflichtpraktikum sollte bei Vollzeitbeschäftigung eine Dauer von mindestens 300 Stunden 
umfassen und möglichst ohne Unterbrechung innerhalb von 8 Wochen abgeleistet werden. Eine 
Aufteilung in inhaltlich sinnvolle Blöcke ist möglich. Jeder Block sollte mindestens vier Wochen 
betragen. In begründeten Ausnahmefällen können Langzeitpraktika durchgeführt werden.  
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§ 5 Forschungsorientierte Berufspraxis 
(1) Über die Anforderungen des Pflichtpraktikums hinaus besteht für Studierende die Möglichkeit, 
im Rahmen des Moduls „Forschungsorientierte Berufspraxis“ anwendungsbezogen zu lernen und 
ihre praktischen Erfahrungen zu vertiefen. Das Modul Forschungsorientierte Berufspraxis muss 
folgende Kriterien erfüllen: 

− Ein Praktikum von mindestens 3 Monaten Dauer, 

− Vereinbarung eines Kontrakts zwischen Studierender/m, Praktikumsberatung 
und Praktikumsanbieter zu Lern- und Qualifikationszielen sowie einem 
Zeitplan mit Tätigkeitsprofil. 

 
(2) Optional kann das Modul Forschungsorientierte Berufspraxis auch im Rahmen des ERASMUS 
Practical Placement Programms durchgeführt werden, wenn die Bedingungen gemäß § 5 Abs. 1 
erfüllt sind 

 
§ 6 Anerkennung  
(1) Die oder der Modulbeauftragte des Moduls „Forschungs- und Berufsfeldorientierung“ entschei-
det im Auftrag des Direktoriums über die Anerkennung des Praktikums.  

 
(2) Auf Antrag können dem Praktikum vergleichbare praktische Leistungen als Praktikum aner-
kannt werden, sofern sie in einem sinnvollen Zusammenhang mit dem Masterstudiengang „Sozi-

ologie Gesellschaftliche Ordnungen im Wandel“ stehen und nach Umfang und Inhalt den An-
forderungen gemäß § 3 und § 4 der Praktikumsordnung entsprechen. Die Entscheidung über die 
Anerkennung ist durch den Prüfungsausschuss zu treffen.  

 
§ 7 Praktikumsnachweis und Prüfungsleistungen  
(1) Der Nachweis des erfolgreichen Abschlusses eines Pflichtpraktikums sowie des Moduls „For-
schungsorientierte Berufspraxis“ wird von der Praktikumsberaterin oder dem Praktikumsberater 
aufgrund der Vorlage eines Praktikumszeugnisses bzw. einer Bescheinigung der Praktikumsstelle 
mit Angaben zu den Praktikumstätigkeiten und den absolvierten Praktikumszeiten und -stunden 
sowie der erfolgreichen Absolvierung einer der unter Abs. 2 genannten Prüfungsleistungen aus-
gestellt.   
 
(2) Die Prüfungsleistungen für das Modul „Forschungs- und Berufsfeldorientierung“ können er-
bracht werden als:  
 

(a) Praktikumsbericht. Dieser muss einen Umfang von ca. 10.800 Zeichen (6 Seiten) ha-
ben; er besteht aus den folgenden Teilen: 

− Kurzinformation (½ -1 Seite), die Auskunft gibt über: Name des Praktikumsanbie-
ters, Tätigkeitsbereich der Praktikumsstelle, Dauer des Praktikums, Art der Vermitt-
lung des Praktikums, weitere Verfügbarkeit des Praktikumsplatzes, Zahl der ver-
fügbaren Praktikumsplätze beim Praktikumsanbieter, (Nicht-)Vergütung des Prak-
tikums, Betreuung während des Praktikums durch den Praktikumsanbieter  

 

− Erfahrungsbericht (5-5 ½ Seiten) der Praktikantin oder des Praktikanten. Dieser 
Bericht umfasst: Einordnung der Praktikumsstelle in den berufsfeldspezifischen 
Bezugsraumen, Darstellung von Organisation und Arbeitsweise der Praktikums-
stelle, Beschreibung der Tätigkeit des Praktikanten oder der Praktikantin, kritische 
und selbstreflexive Einschätzung des absolvierten Praktikums unter Einbeziehung 
der im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten, Erörterung des Nutzens 
des absolvierten Praktikums für das weitere Studium bzw. die Berufswahl.  

 

(b) Einzelpräsentation. Diese Prüfungsform umfasst  

− den Nachweis der Praktikumseinrichtung gemäß § 7 Abs. 1 dieser Praktikumsordnung 
sowie  

− eine Kurzinformation wie unter § 7 Abs. 2 (a) beschrieben und  

− eine mündliche Einzelpräsentation (15 Min.)  
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(c) Gruppenpräsentation. Diese Prüfungsform umfasst  

− den Nachweis der Praktikumseinrichtung gemäß § 7 Abs. 1 dieser Praktikumsordnung 
sowie  

− eine Kurzinformation wie unter § 7 Abs. 2 (a) beschrieben und  

− eine mündliche Gruppenpräsentation (30 Min.)  
 

(3) Als Prüfungsleistung für das Modul „Forschungsorientierte Berufspraxis“ wird eine Hausarbeit 
im Umfang von 36.000 - 39.600 Zeichen bzw. 20-22 Seiten verfasst. 

 
§ 8 Rechte und Pflichten im Praktikum  
(1) Die Studierenden müssen sich zu Beginn ihrer Praktikumstätigkeit über arbeits- und berufs-
rechtliche Bestimmungen, sowie über die ihnen zustehenden Rechte und Pflichten informieren.  
 
(2) Zusätzlich haben die Studierenden die speziellen Vorschriften der Praktikumsstelle zu befol-
gen, insbesondere Unfallverhütungsvorschriften, die Arbeitszeitordnung sowie die Vorschriften 
über die Schweigepflicht. 
 
(3) Insbesondere wird auf folgende Pflichten der Studierenden hingewiesen: 

− Die Studierenden haben die von ihnen übernommenen Tätigkeiten mit der erforderlichen 
Sorgfalt auszuführen.  

− Die Studierenden unterliegen der Schweigepflicht über dienstliche Belange nach den An-
forderungen des Praktikumsgebers.  

− Erscheint es erforderlich, im Praktikumsbericht betriebsinterne Informationen zu verwen-
den, die nicht allgemein zugänglich sind oder die der Schweigepflicht unterliegen, darf eine 
Veröffentlichung nur mit Zustimmung der Praktikumsstelle erfolgen.  

 
§ 9 Status der Studierenden im Praktikum  
Die Studierenden bleiben während der Zeit des Praktikums an der Philipps-Universität Marburg 
mit allen Rechten und Pflichten von ordentlichen Studierenden immatrikuliert. Sie sind keine Prak-
tikantinnen und Praktikanten im Sinne des Berufsbildungsgesetzes.  

 
§ 10 Modulbeauftragte oder Modulbeauftragter  
(1) Das Institut für Soziologie ernennt eine Modulbeauftragte oder einen Modulbeauftragten.  
 

(2) Sie oder er berät in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Professorinnen und Professo-

ren der Soziologie und der Fachstudienberatung bei der Auswahl möglicher und geeigneter Prak-

tikumsstellen und sorgt im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten für angemessene fachliche Vor-

bereitung, Vermittlung, Begleitung und Auswertung (= Praktikumsberatung). 


